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G-01 Staat und Gemeinde
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D-05-01-02_korr (ab Internet www.ov-ag.ch)
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5 Organisation des Bundes 

5.1 Bundesbehörden 

National- und Ständerat stellen als Bundesversammlung die höchste gesetzgebende Gewalt 
(Legislative) im Staate dar (vorbehältlich der Rechte des Volkes). Oberste vollziehende Behör-
de (Exekutive) ist der Bundesrat, oberste richterliche Gewalt (Judikative) das Bundesgericht. 
 

5.1.1 Nationalrat 

Die 200 Mitglieder des Nationalrates werden nach dem Proporzwahlverfahren auf eine Amtspe-
riode von vier Jahren gewählt. Die 200 Sitze werden im Verhältnis zur Wohnbevölkerung auf 
die einzelnen Kantone verteilt. Jeder Kanton und jeder Halbkanton bilden einen Wahlkreis und 
haben Anspruch auf mindestens einen Sitz. Der Kanton Aargau hat 16 Nationalratssitze.  
 

5.1.2 Ständerat 

Der Ständerat bildet die politische Vertretung der Kantone oder Stände. Jeder Kanton stellt 
zwei Mitglieder, jeder Halbkanton eines. Insgesamt zählt der Ständerat somit 46 Mitglieder. Das 
Wahlverfahren ist kantonal geregelt. Im Kanton Aargau erfolgt die Wahl durch das Volk nach 
dem Majorzwahlverfahren. 
 

5.2 Aufgaben des National- und Ständerates 

Im Vordergrund steht die Gesetzgebung über diejenigen Gegenstände, zu deren Regelung der 
Bund gemäss Bundesverfassung zuständig ist. Dabei muss jedes Geschäft von beiden Räten 
behandelt werden. Hat der eine Rat eine Vorlage beraten, so weist er sie dem anderen Rat zu. 
Oft geht ein Geschäft mehrere Male zwischen den Räten hin und her, bis alle Unterschiede be-
reinigt sind (Differenzbereinigungsverfahren). Eine Vorlage ist erst dann angenommen, wenn 
beide Räte der gleichen Fassung zugestimmt haben. 
 
National- und Ständerat sind als Vereinigte Bundesversammlung Wahlbehörde des Bundesra-
tes, des Bundespräsidenten, des Vizepräsidenten des Bundesrates, des Bundeskanzlers, des 
Bundesgerichtes sowie gegebenenfalls des Generals. Die Vereinigte Bundesversammlung wird 
vom Präsidenten des Nationalrates geleitet. 
 

5.3 Der Bundesrat 

Der Bundesrat zählt 7 Mitglieder. Sie werden von der Vereinigten Bundesversammlung auf vier 
Jahre nach dem Majorzwahlverfahren gewählt. Jedes Mitglied steht einem Departement vor. 

- Burkhalter Didier, FDP, Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) 
- Berset Alain, SP, Departement des Innern (EDI) 
- Sommaruga Simonetta, SP, Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) 
- Maurer Ueli, SVP, Finanzdepartement (EFD) 
- Schneider-Ammann Johann, FDP, Departement Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) 
- Leuthard Doris, CVP, Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 

(UVEK) 
- Parmelin Guy, SVP, Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) 

 
Der Bundesrat ist eine Kollegialbehörde. Einmal gefasste Mehrheitsbeschlüsse werden vom 
gesamten Bundesrat vertreten und verantwortet. Den Vorsitz an den Sitzungen des Bundesra-
tes führt der Bundespräsident, welcher jeweils aus der Mitte der sieben Bundesräte für ein Jahr 
gewählt wird. 
 

5.4 Bundesgericht 

Das Bundesgericht ist das höchste Gericht in Zivil-, Straf- und Verwaltungssachen. 
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7 Volkswahlen

Das Gesetz sieht folgende Wahlarten vor:

- Wahlen durch die Urne

- Wahlen in der Gemeindeversammlung

- Stille Wahlen

Wahlen und Abstimmungen sind gemeindeweise vorzunehmen. Die anordnende Behörde gibt
den Zeitpunkt der Wahl oder Abstimmung öffentlich bekannt. Gleichzeitig mit der Publikation
des Wahltermins sind die Stimmberechtigten auf die Möglichkeit der Anmeldung von Kandida-
tinnen und Kandidaten und auf den Termin für die Abgabe der Anmeldung aufmerksam zu ma-
chen.

7.1 Urnenwahl

Durch Urnenwahl werden gewählt:

- Nationalrat
- Ständerat
- Grosser Rat
- Regierungsrat
- Bezirksgerichtspräsident, Bezirksrichter und Ersatzrichter
- Schulrat des Bezirks
- Friedensrichterinnen und Friedensrichter
- Gemeinderat, Gemeindeammann und Vizeammann
- Einwohnerrat (bei Organisation mit Einwohnerrat)
- Schulpflege
- Übrige Mitglieder und Ersatzmitglieder des Wahlbüros (Stimmenzähler)
- Gemeindekommissionen (Finanzkommission, Steuerkommission und sofern in der Gemein-
deordnung vorgesehen die Geschäftsprüfungskommission)

- Abgeordnete der Gemeindeverbände gemäss Gemeindeordnung

7.2 Wahlen in der Gemeindeversammlung

Nur unter der Voraussetzung, dass die Gemeindeordnung diese Wahlart vorsieht:

- die Mitglieder des Gemeinderates, der Gemeindeammann sowie der Vizeammann

- die Mitglieder der Schulpflege, der Finanzkommission und allenfalls der Geschäftsprüfungs-
kommission

- die übrigen Mitglieder und Ersatzmitglieder des Wahlbüros (Stimmenzähler)

- die von der Gemeinde zu wählenden Mitglieder und das Ersatzmitglied der Steuerkommis-
sion

Die Wahlen in der Gemeindeversammlung werden geheim durchgeführt. Auf besonderen Be-
schluss der Versammlung können die Wahl der Stimmenzähler und die Wahlen in der Ortsbür-
gergemeinde offen stattfinden.
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8 Vorbereitung und Stimmabgabe

Die Stimmberechtigten werden durch Zustellung der Stimmrechtsausweise zu den Wahlen und
Abstimmungen aufgefordert.

8.1 Zustellung der Unterlagen

Eidgenössische wie kantonale Abstimmungsvorlagen müssen mindestens drei Wochen vor
dem Abstimmungstag den Stimmberechtigten zugestellt werden. Der Regierungsrat hat die
Möglichkeit, ausnahmsweise die Frist für die Zustellung der kantonalen Abstimmungsvorlagen
von 3 Wochen auf 10 Tage zu verkürzen.

Wer während der letzten vier Wochen vor einem Urnengang den politischen Wohnsitz wech-
selt, erhält am neuen Wohnsitz das Stimmmaterial für diesen Urnengang nur gegen den Nach-
weis, dass er das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen politischen Wohnsitz ausgeübt hat.
Dieser Nachweis wird erbracht, indem von der zuziehenden Person das von der Zuzugsge-
meinde erhaltene Stimmmaterial zurückverlangt wird. Ist dies nicht mehr vorhanden, liegt es im
Ermessen des Stimmregisterführers, im Gespräch die Glaubhaftigkeit zu beurteilen und das
Stimmmaterial erneut abzugeben.

Bei kommunalen Abstimmungen hat die Zustellung der Vorlage mit dem gemeinderätlichen Be-
richt spätestens 14 Tage vor dem Abstimmungstag zu erfolgen. Diese Frist entspricht der Ein-
ladungsfrist für Gemeindeversammlungen. Der Regierungsrat kann die Frist ausnahmsweise
bis auf 10 Tage verkürzen. Die Stimm- und Wahlzettel sowie die Stimmrechtsausweise sind
mind. 10 Tage vor dem Wahl- oder Abstimmungstermin zuzustellen. Die gleiche Frist gilt für die
Zustellung von Wahllisten bei der Wahl von Nationalrat, Grossrat und Einwohnerrat. Bei der
Durchführung der Verhältniswahlverfahren sind die Gemeinden verpflichtet, den Stimmberech-
tigten gleichzeitig in einem besonderen Umschlag je ein Flugblatt der an der Wahl beteiligten
Parteien und politischen Gruppierungen unentgeltlich zuzustellen.

Bei Majorzwahlen sind die Wahlvorschläge von 10 Stimmberechtigten des betreffenden Wahl-
kreises zu unterzeichnen und müssen bei Kantons-, Bezirks- und Kreiswahlen bis am 58., bei
den übrigen Wahlen bis am 44. Tag vor dem Hauptwahltag bis spätestens 12.00 Uhr bei der
zuständigen Behörde eintreffen. Nach Ablauf dieser Frist ist ein Rückzug der Anmeldung nicht
mehr zulässig. Kommt es zu einer Urnenwahl, sind die Vorgeschlagenen den Stimmberechtig-
ten schriftlich zur Kenntnis zu bringen.

8.2 Stimmabgabe

Der Gemeinderat bestimmt die Wahl- und Abstimmungslokale. Die Stimmberechtigten können
ihre Stimme entweder persönlich an der Urne oder brieflich abgeben. Die briefliche Stimmab-
gabe ist ab Erhalt der Stimmrechtsausweise zulässig. Die Gemeinde trägt die Portokosten. Die
briefliche Stimmabgabe kann per Post oder durch Einwurf in einen vom Gemeinderat bezeich-
neten Briefkasten der Gemeindeverwaltung erfolgen. Die brieflich abgegebenen Stimmen müs-
sen spätestens bis zum Ende der gemäss § 18 Abs. 1 VGPR festgelegten Urnenöffnungszeit
am Hauptwahl- oder Hauptabstimmungstag bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. Für die
briefliche Stimmabgabe erhalten die Stimmberechtigten von der Gemeinde ein für diesen
Zweck vorgesehenes Antwort- und ein vom Kanton zur Verfügung gestelltes Stimmzettelkuvert.
Die briefliche Stimmabgabe ist ungültig, wenn:

- nicht das amtliche Antwortkuvert benutzt wird;
- das Antwortkuvert nicht in einen vom Gemeinderat bezeichneten Briefkasten der Gemein-
deverwaltung eingeworfen worden ist oder verspätet eintrifft;

- der Stimmrechtsausweis fehlt oder nicht unterzeichnet ist;
- die Stimm- und Wahlzettel sich nicht im amtlichen Stimmzettelkuvert befinden.
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G-04 Standortmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.7.1 Publikationsorgane
1.1.4.1.1 Bedeutung der Öffentlichkeitsarbeit für die Öffentliche Verwaltung
1.1.4.1.3 Massnahmen des Standortmarketings

Dokumente ab USB-Stick

D-04-01-02
D-04-02-01
D-04-03-02

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

D-04-01-01
D-04-03-01
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A-05 Verwaltungsverfahren

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.2.1 Verwaltungsgrundsätze
1.1.3.3.1 Stufenaufbau des Rechts
1.1.3.3.2 Grundlagen/Systematik des öffentlichen Rechts
1.1.3.3.3 Grundlagen Verwaltungsakte

Dokumente ab USB-Stick

D-05-01-01 (die BV wurde bereits im ÜK-Unterricht Modul G-01 verteilt und ist mitzubringen)
D-10-01-01
D-10-01-02
D-10-02-01
D-10-03-01

D-11-01-01
D-11-01-02

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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G-06 Öffentliches Beschaffungswesen

ÜK-Leistungsziele

Öffentliches Beschaffungswesen

Dokumente ab USB-Stick

D-12-01-02
D-12-01-03

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

D-12-01-01

Zeitungsartikel Insieme (www.ov-ag.ch Lernende Überbetriebliche Kurse)
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G-07 Niederlassung und Aufenthalt

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs
1.1.3.6.1 Registerführung
1.1.3.6.2 Registerharmonisierung

Dokumente ab USB-Stick

D-12-02-01

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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8 Reisepapiere schriftenloser Ausländer

Schriftenlose Ausländer, welche Auslandreisen vornehmen wollen, können vom Staatssekreta-
riat für Migration (SEM) folgende Reisepapiere ausstellen lassen:

- Reiseausweis für Flüchtlinge

- Pass für eine ausländische Person, Staatenlosigkeit wird im Pass vermerkt

- Identitätsausweis für asylsuchende Personen, welche die Schweiz definitiv verlassen,
oder für Personen, deren Asylverfahren abgeschlossen ist und deren Wegweisung rechts-
kräftig ist

- Reiseersatzdokument für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung von ausländischen Per-
sonen

Der Antrag ist beim Amt für Migration und Integration Kanton Aargau zu stellen. Das Staatssek-
retariat stellt das Dokument aus.
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G-08 Finanzen

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs
1.1.3.5.1 Abgaben und Gebühren
1.1.3.5.2 Kostendeckungs- und Äquivalenz-Prinzip
1.1.6.1.1 Öffentliches Rechnungsmodell HRM/HRM2
1.1.6.2.1-1 Genehmigungsverfahren
1.1.6.2.2 Jahresabschluss/Voranschlag

Dokumente ab USB-Stick

D-13-01-02
D-13-02-01

D-14-01-02
D-14-02-01

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

D-13-01-01
D-14-01-01
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1 Gesetzliche Grundlagen und Organisation

1.1 Gesetzliche Grundlagen

- Verfassung des Kantons Aargau (Kantonsverfassung, KV)
- Gesetz über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz, GG)
- Gesetz über die Ortsbürgergemeinden (OGG)
- Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und der Gemeindeverbände
(Finanzverordnung, FiV)

- Handbuch „Rechnungswesen Gemeinden“ des Departements Volkswirtschaft und Inneres
(keine abschliessende Aufzählung)

1.2 Organisation; Zuständigkeiten

Die Gemeinden ordnen und verwalten unter Aufsicht des Kantons ihre Angelegenheiten selbst-
ständig. Aufsichtsbehörde sind der Regierungsrat, die Departemente und die Staatsanwalt-
schaften. Die Aufsichtsbehörden wachen darüber, dass die gesamte Verwaltung vorschriftsge-
mäss geführt wird.

1.2.1 Regierungsrat

Dem Regierungsrat steht die Aufsicht über die kommunalen Haushalte zu. Er erlässt die erfor-
derlichen Vollzugsvorschriften durch Verordnung.

1.2.2 Departement Volkswirtschaft und Inneres (Gemeindeabteilung)

Dem Departement Volkswirtschaft und Inneres (Gemeindeabteilung) steht die unmittelbare
Aufsicht über die kommunalen Haushalte zu. Es stellt die Detailkontenpläne auf, prüft und ge-
nehmigt die Budgets und Rechnungen, führt in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fachor-
ganisationen die erforderlichen Aus- und Weiterbildungskurse durch, berät die kommunalen
Gemeinwesen in allen Angelegenheiten des Finanz- und Rechnungswesens und erlässt die zu
einer geordneten Rechnungsführung notwendigen Weisungen.

1.2.3 Gemeindeversammlung und Einwohnerrat

Die Gemeindeversammlung legt das Budget und den Steuerfuss fest, beschliesst über Ver-
pflichtungskredite und über die Gemeinderechnungen. Anstelle der Gemeindeversammlung
kann mit Grundsatzbeschluss an der Urne die Einführung der Organisation mit Einwohnerrat
beschlossen werden, der dann die Aufgaben der Gemeindeversammlung unter Vorbehalt des
obligatorischen und fakultativen Referendums wahrnimmt. Von dieser Möglichkeit haben bisher
nur grössere Gemeinden Gebrauch gemacht.

1.2.4 Gemeinderat

Der Gemeinderat trägt die Verantwortung für die finanzielle Führung der Gemeinde. Er ist na-
mentlich zuständig für die Anlage von Geldern, die Vermietung und Verpachtung von Gemein-
deeigentum, die Regelung der internen Kontrolle und der Unterschriftsberechtigung, den Ab-
schluss der über Behörden, Mitarbeitende und Gemeinde erforderlichen Versicherungen und
die Aufbewahrung und Archivierung des Budgets, der Rechnungen, Belege, Bücher und ande-
rer Unterlagen des Haushalts. Der Gemeinderat kann gewisse Befugnisse an Kommissionen
und Angestellte übertragen.
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1.2.5 Kontrolle, Revisionsstelle, Externe Bilanzprüfung

Als Treuhänderin des Bürgers hat jede Gemeinde eine Finanzkommission. Sie nimmt zum
Budget Stellung, prüft unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bilanzprüfung die Gemeinde-
rechnungen und behandelt weitere von der Gemeindeordnung bezeichnete Geschäfte.

Der Gemeinderat kann von sich aus oder auf Antrag der Finanzkommission eine weitergehen-
de Prüfung der Rechnungen durch eine externe Revisionsstelle beschliessen. Diese kann auch
für laufende Kontrollaufgaben eingesetzt werden. Die Verantwortung gegenüber dem Bürger
bleibt jedoch bei der Finanzkommission.

1.2.6 Leiter/in Finanzen

Der Finanzhaushalt ist von einer fachkundigen Person zu führen. Sie ist für den richtigen und
rechtzeitigen Vollzug der Ausgaben und Einnahmen, für die vorschriftsgemässe Führung des
Finanzhaushaltes in allen Teilen, für die sichere Verwahrung der Gelder sowie für die rechtzei-
tige Ablage der Rechnungen, Kontrollen und Statistiken verantwortlich. Sie ist der Gemeinde
gegenüber für allen aus der Nichtbeachtung der ihr obliegenden Pflichten entstehenden Scha-
den haftbar. Das Management/Handling öffentlicher Gelder erfordert ein Höchstmass an
Pflichtbewusstsein.
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2 Rechnungswesen der öffentlichen Verwaltungen

2.1 Harmonisiertes Rechnungsmodell HRM2

Der Kanton Aargau hat per 1. Januar 2014 das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) für
den Kanton und die Gemeinden eingeführt.

Die Kernstücke von HRM2 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Rechnungslegung von Bund, Kantonen und Gemeinden ist vereinheitlicht.
- HRM2 bringt eine verbesserte und logischere Darstellung der funktionalen und volkswirt-
schaftlichen Gliederung und damit eine Angleichung an das privatwirtschaftliche Rech-
nungswesen.

- HRM2 stellt die finanziellen Reserven der Gemeinden offen dar und ermöglicht so eine tat-
sächliche Darstellung der Finanzlage der öffentlichen Körperschaften.

2.2 Haushaltführung

Jede Körperschaft des öffentlichen Rechts bildet für sich einen Rechnungskreis:

- Einwohnergemeinde
- Ortsbürgergemeinde
- Gemeindeverband
- Kirchgemeinde

Die Gemeinden können zur Erfüllung bestimmter Aufgaben unselbstständige öffentliche Anstal-
ten (Gemeindeanstalten) mit eigener Rechnungsführung errichten: z.B. Wasserwerk, Elektrizi-
tätswerk, Gasversorgung, Fernwärmebetrieb.

Diese Spezialfinanzierungen dürfen dann einen eigenen Rechnungskreis bilden, wenn sie über
eigene Führungsstrukturen mit delegierten Entscheidungsbefugnissen verfügen. In der Regel
sind die Spezialfinanzierungen – inkl. Abwasserbeseitigung und Abfallwirtschaft – in den Rech-
nungskreis der Einwohnergemeinde integriert.

2.3 Allgemeine Grundsätze

Die Haushaltführung richtet sich nach den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, des Haushalt-
gleichgewichts, der Sparsamkeit, der Dringlichkeit, der Wirtschaftlichkeit, des Verursacherprin-
zips, der Vorteilsabgeltung und des Verbots der Zweckbindung von Steuern. Aufgaben sind auf
ihre Notwendigkeit und Tragbarkeit zu prüfen. Neue Aufgaben sind nach Massgabe ihrer Wich-
tigkeit und Dringlichkeit sowie unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-
gischen Entwicklung anzugehen. Als Rechnungsjahr gilt das Kalenderjahr.
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3 Rechnungsführung

3.1 Allgemeine Grundsätze

Die Rechnungsführung vermittelt eine klare, vollständige und wahrheitsgetreue Übersicht über
die Haushaltführung, das Vermögen und die Verpflichtungen. Zu diesem Zweck werden die
Aufgaben- und Finanzplanung, das Budget, die Jahresrechnung und die Finanzstatistik geführt.

3.2 Geldbestände

Soweit Gemeindegelder nicht für die Finanzierung eigener Vorhaben oder die Rückzahlung von
Schulden eingesetzt werden können, sind sie zu marktüblichen Konditionen und risikoarm an-
zulegen. Der Gemeinderat erlässt Richtlinien für die Anlagen und regelt die entsprechenden
Zuständigkeiten und Kompetenzen.

3.3 Geldverkehr

Über den Geldverkehr ist lückenlos Buch zu führen. Für jede Ein- und jede Auszahlung muss
ein Beleg vorhanden sein. Quittungen und Bescheinigungen jeder Art über den Geldverkehr
sind chronologisch aufzubewahren. Die Geldbestände und die Guthaben oder Verpflichtungen
gegenüber anderen Rechnungskreisen durch Kontokorrente sind in der Bilanz auszuweisen.
Privatgelder dürfen nicht mit den öffentlichen Geldern vermischt werden.

3.4 Inkasso

Alle im Verlaufe des Rechnungsjahres fälligen Forderungen sind rechtzeitig und fristgerecht un-
ter Einräumung einer angemessenen Zahlungsfrist in Rechnung zu stellen. Nach Ablauf der
Zahlungsfrist ist unverzüglich eine Mahnung zu erlassen. Mit der Mahnung ist der Schuldner in
Verzug zu setzen, d.h. er ist darauf aufmerksam zu machen, dass ab Datum der Mahnung die
Verzugszinspflicht besteht, sofern eine rechtliche Grundlage dafür vorhanden ist. Wird eine
Forderung bestritten, ist mit dem Schuldner eine Aussprache zu führen. Dabei können die
Gründe für sein Verhalten erforscht werden. Kommt keine Einigung zustande, hat der Gemein-
derat eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen, falls dies nicht schon früher getan wurde.
Nichtbezahlte rechtskräftige Forderungen sind nach erfolglosem Mahnverfahren zu betreiben.
Der Steuerbezug erfolgt nach besonderen Vorschriften.

3.5 Abschreibungen

Der Regierungsrat regelt die Abschreibungssätze der verschiedenen Anlagekategorien des
Verwaltungsvermögens im Anhang zur Finanzverordnung. Die Abschreibungsdauer beträgt
zwischen 3 und 50 Jahren. Die Abschreibungen werden linear vom Anschaffungswert vorge-
nommen. Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, ist dieser jährlich um mindestens 30 %
des Restbuchwerts abzutragen; die entsprechenden Beträge sind im Budget zu berücksichti-
gen.

3.6 Zahlungsverkehr, Belege

Sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen sind auf Belegen festzuhalten. Die Belege enthal-
ten folgende Angaben:

1. Rechnungssteller mit Unternehmens-Identifikationssnummer (UID, bspw. CHE-
123.456.789 MWST)

2. Schuldner
3. Datum oder Zeitraum der Lieferung oder Dienstleistung
4. Art, Gegenstand und Umfang der Lieferung oder Dienstleistung
5. Entgelt für die Lieferung oder Dienstleistung
6. Steuerbetrag oder Prozentsatz der MWST
7. Zahlungsbedingungen
8. Datum der Rechnungsstellung
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Die Belege sind mit folgenden Angaben zu ergänzen:

9. Visum des Sachbearbeiters oder Leistungsempfängers
10. Kontobezeichnung und Belegnummer
11. Visum für die rechnerische Prüfung
12. Skonto- oder andere Abzüge, Nettobetrag
13. Evtl. Hinweis auf Rückforderung des vollen oder teilweisen Betrages (z.B. Elternbeitrag

usw.)
14. Originalquittung oder Hinweis (Stempel) auf die Nummer des Vergütungsauftrages und der

Zahlstelle, jeweils mit Datum
15. Stempel für die Zahlungsanweisung mit Datum der Gemeinderatssitzung und Anweisungs-

nummer (evtl. Stempel mit Zahlungsanweisung und Unterschriften des Gemeinderates)
16. Bei Rechnungen für Mobiliaranschaffungen: Stempel "im Mobilienverzeichnis eingetragen"

Evtl. Strichcode für die elektronische Belegerkennung

3.7 Verbuchung

Die Buchhaltung und der Geldverkehr sind zeitnah und lückenlos zu erfassen. Jede Eintragung
in der Buchhaltung (Jahresrechnung) erhält eine fortlaufende Belegnummer.

Die verbuchten Belege sind systematisch oder chronologisch abzulegen. Quittungen und Be-
scheinigungen jeder Art über den Geldverkehr sind chronologisch aufzubewahren.

3.8 Anlagenbuchhaltung

Die Anlagenbuchhaltung ist der buchhalterische Ausweis, in welchem die detaillierten Angaben
über die Entwicklung des Verwaltungsvermögens und des Finanzvermögens aufgeführt wer-
den. In der Anlagenbuchhaltung werden alle Vermögenswerte (inkl. Darlehen und Beteiligun-
gen) erfasst, welche über die Investitionsrechnung gebucht wurden. Zusätzlich zum Verwal-
tungsvermögen werden auch die Sachanlagen des Finanzvermögens in der Anlagenbuchhal-
tung geführt, wenngleich die Investition nicht über die Investitionsrechnung erfolgte.

Zu den in der Anlagenbuchhaltung aufgenommenen Objekten gehören insbesondere folgende
Informationen:

 Anschaffungswert
 Anlagekategorie mit entsprechender Abschreibungsdauer
 Jahr der Inbetriebnahme
 Funktion
 Bilanzkonti
 Abschreibungskonti

3.9 Inventar

Die Gemeinden führen ein Inventar mit den nicht aktivierten Anlagen und Vorräte. Dieses ist
jährlich zu aktualisieren und dient u.a. als Basis für den Abschluss einer Sachversicherung.
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4 Rechnungsablage

4.1 Rechnungsgrundsätze

Die für das Budget aufgestellten Grundsätze gelten sinngemäss auch für die Jahresrechnung
(siehe Punkt 6.2).

4.2 Umschreibung

Zur Rechnungsführung und Rechnungsablage gehören die Jahresrechnung mit Bilanz, die Er-
folgsrechnung, die Investitionsrechnung, die Geldflussrechnung und der Anhang. Der Anhang
zur Jahresrechnung enthält insbesondere den Eigenkapitalnachweis, den Rückstellungsspie-
gel, den Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel, den Anlagespiegel sowie die Kreditkontrol-
le. Dem Rechnungsabschluss sind überdies die Vergleichszahlen des Budgets und der letzten
abgeschlossenen Rechnung beizufügen. Wesentliche Abweichungen vom Budget sind zu be-
gründen (Erläuterungen).

4.3 Termine und Genehmigung

Die Rechnungen sind abgeschlossen bis 15. März dem Gemeinderat zu übergeben, der vom
Ergebnis Kenntnis nimmt und zusammen mit dem Leiter Finanzen die Vollständigkeit beschei-
nigt.

Die Abteilung Finanzen meldet bis zum 20. März dem Departement Volkswirtschaft und Inneres
(Gemeindeabteilung) die für die Statistik notwendigen Angaben aus den Rechnungen in elek-
tronischer Form.

Bis spätestens 15. April sind die Rechnungen der Finanzkommission zur Prüfung zu unterbrei-
ten. Die Finanzkommission prüft die Rechnungen in einem öffentlichen Lokal der Gemeinde
und erstattet dem Gemeinderat rechtzeitig schriftlichen Bericht über das Ergebnis der Feststel-
lungen. Sie bereinigt vorgängig Fragen formeller und materieller Art mit der Verwaltung und
dem Gemeinderat.

Die externe Bilanzprüfung ist zeitlich so vorzunehmen, dass die schriftliche Berichterstattung
über die Prüfungspunkte im Schlussbericht der Finanzkommission zu Handen der Gemeinde-
versammlung beziehungsweise des Einwohnerrats berücksichtigt werden kann.

Der Gemeinderat kann von sich aus oder auf Antrag der Finanzkommission zur Überprüfung
der Rechnungen in formeller und materieller Hinsicht die Einsetzung von besonderen Revisi-
onsstellen oder Sachverständigen beschliessen. Diese können auch für laufende Kontrollauf-
gaben eingesetzt werden.

Die Rechnungen zusammen mit den Berichten des Gemeinderates und der Prüfungsorgane
sind während 14 Tagen öffentlich aufzulegen und jeweils bis zum 30. Juni dem zur Beschluss-
fassung zuständigen Organ zu unterbreiten. Letzteres genehmigt die Jahresrechnung, während
die übrigen Unterlagen der Rechnungsführung und Rechnungsablage lediglich der Information
dienen.

Die Rechnung gilt als zurückgewiesen, wenn einzelne Positionen abgelehnt oder die ganze
Rechnung nicht angenommen wird. Die zurückgewiesene Rechnung ist innert 30 Tagen durch
den Gemeinderat und die Finanzkommission neu zu überprüfen und mit Anträgen dem zur Be-
schlussfassung zuständigen Organ zu unterbreiten.

Weist dasselbe die Rechnung wiederum zurück, ist sie an das Departement Volkswirtschaft
und Inneres zu Handen des Regierungsrates weiterzuleiten, der endgültig entscheidet.



8

Modul 8 8 | 7 Ausgabe Januar 2016

4.3.1 Sozialhilfefälle

Die Anzahl Fälle sowie die Höhe der ausbezahlten Sozialhilfe (inkl. Bevorschussung von Un-
terhaltsbeiträgen und Elternschaftsbeihilfe) müssen pro Kalenderjahr bis 31. März dem Kanto-
nalen Sozialdienst mit dem vorgeschriebenen Erhebungsformular gemeldet werden. Auf Grund
dieser Angaben erfolgt eine Kostenbeteiligung des Kantons an die Aufwendungen der geleiste-
ten Sozialhilfe.

4.4 Aufsicht

Sämtliche Rechnungen derjenigen Körperschaften, die der Staatsaufsicht unterstehen, sind
nach Genehmigung durch die zuständigen Organe dem Departement Volkswirtschaft und Inne-
res zur Verfügung zu halten.

Das Departement Volkswirtschaft und Inneres prüft, ob die Rechnungen den Vorschriften ent-
sprechen. Mangelhafte und unordentliche Rechnungen weist es zur Neuerstellung oder Rich-
tigstellung zurück. Das Departement Volkswirtschaft und Inneres genehmigt die geprüften und
in Ordnung befundenen Rechnungen. Gegebenenfalls erlässt es die notwendigen Verfügun-
gen.
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5 Aufgaben- und Finanzplanung, Kennzahlen

5.1 Allgemeines

Die Gemeinden erstellen eine auf die zukünftigen Aufgaben ausgerichtete Aufgaben- und Fi-
nanzplanung. Die Aufgaben- und Finanzplanung ist rechtlich nicht verbindlich und daher ge-
genüber dem Budget durch die Legislative nicht zu genehmigen. Die Aufgaben- und Finanzpla-
nung ist die zielgerichtete planerische Steuerung des Finanzhaushaltes; sie basiert auf der
Analyse der bisherigen Finanzentwicklung und deren Prognose über die mittelfristige Pla-
nungsperiode.

Die Aufgaben- und Finanzplanung ist ein Führungsmittel, das es der Gemeinde ermöglicht, ihre
finanziellen Möglichkeiten längerfristig zu beurteilen und Alternativen abzuwägen. Sie erstreckt
sich in der Regel auf die kommenden fünf Jahre und ist mindestens jährlich zu überarbeiten.
Über grosse Infrastrukturvorhaben, Darlehensaufnahmen und Steuerfussveränderungen soll
nur entschieden werden, wenn die finanziellen Auswirkungen dieser Massnahmen auf Grund
einer Aufgaben- und Finanzplanung beurteilt werden können.

5.2 Kennzahlen

Mit Kennzahlen werden Rechnungszahlen in komprimierter Form abgebildet. Anhand dieser
Kennzahlen lassen sich Rechnungsergebnisse einfach mit früheren Resultaten der eigenen
Gemeinde oder mit Ergebnissen von anderen Gemeinden vergleichen. Kennzahlen sind ein
Führungsmittel für Behörden. Anhand von Kennzahlen kann der Ist-Zustand analysiert werden.
Es lassen sich damit Plangrössen (Budgetrichtlinien) definieren und die Wirkung von getroffe-
nen Massnahmen kontrollieren. Die Werte können in absoluten Zahlen, Verhältniszahlen oder
als Mittelwerte dargestellt werden. Kennzahlen können Schwankungen unterliegen. Daher soll-
ten sie im Mehrjahresdurchschnitt betrachtet werden.

5.2.1 Messgrössen

Gemäss § 26 Finanzverordnung weisen die Gemeinden in Budget und Jahresrechnung folgen-
de Finanzkennzahlen zur Beurteilung der Verschuldung, Finanzierung und Leistungsfähigkeit
aus:

1. Nettoschuld I pro Einwohner
2. Nettoverschuldungsquotient
3. Zinsbelastungsanteil
4. Eigenkapitaldeckungsgrad
5. Selbstfinanzierungsanteil
6. Selbstfinanzierungsgrad
7. Kapitaldienstanteil

Die Kennzahlenauswertung zeigt mit der Nettoschuld I pro Einwohner und dem Nettoverschul-
dungsquotient die Schuldenbelastung. Mit dem Selbstfinanzierungsanteil, dem Selbstfinanzie-
rungsgrad, dem Zinsbelastungsanteil und dem Kapitaldienstanteil wird die Leistungsfähigkeit
gemessen. Der Eigenkapitaldeckungsgrad zeigt den Reservebestand. Mit der mehrjährigen Be-
trachtungsperiode können zuverlässige Aussagen zur Entwicklung der Gemeindefinanzen ge-
macht werden. Zudem werden ausserordentliche Faktoren einzelner Jahre im Mehrjahresver-
gleich relativiert.
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6 Budget

6.1 Begriff

Das Budget enthält Ausgabenermächtigungen (Budgetkredite) und Einnahmenschätzungen.

6.2 Budgetgrundsätze

Vor Beginn des Rechnungsjahres stellt das zuständige Organ das Budget nach den Grundsät-
zen der Jährlichkeit, Vollständigkeit, Bruttodarstellung und Spezifikation derart auf, dass grund-
sätzlich der Aufwand inklusive Passivzinsen und Abschreibungen durch den Ertrag gedeckt ist.

Das Budget gibt einen Überblick über die Aufwände und Erträge der Erfolgsrechnung und die
Ausgaben und Einnahmen der Investitionsrechnung. Die bewilligten Ausgaben und geschätzten
Einnahmen in der Investitionsrechnung und die Jahrestranchen stützen sich auf rechtsverbind-
liche Erlasse oder Verpflichtungskredite.

6.3 Mittelbeschaffung

Die Gemeinden beschaffen ihre Mittel durch

- die Erhebung von Steuern, Gebühren und Beiträgen
- die Erträgnisse des Vermögens
- Beiträge und Anteile an Einnahmen öffentlicher Körperschaften, Unternehmungen und Ein-
richtungen

- die Aufnahme von Darlehen und Anteilen

Die Gemeinden beziehen ihre Steuern nach kantonalem Recht. Sie setzen den Steuerfuss fest.

6.4 Vergleichszahlen

Das Budget enthält zum Vergleich die Zahlen des vorangehenden Budgets und der letzten ab-
geschlossenen Rechnung einschliesslich des dreistufigen Erfolgsausweises. Ihm sind die Kre-
ditkontrolle sowie die Artengliederung (volkswirtschaftliche Gliederung) beizufügen. Wesentli-
che Abweichungen sind zu begründen.

6.5 Investitionsbegriff

Der Investitionsbegriff gibt Antwort auf die Frage, ob eine Investitionsausgabe oder -einnahme
in der Erfolgsrechnung oder in der Investitionsrechnung zu verbuchen ist.

Als Investition werden Ausgaben für den Erwerb, die Erstellung sowie die Verbesserung dauer-
hafter Vermögenswerte, die zum Verwaltungsvermögen gehören, verstanden (§ 17 Abs. 1 FiV).
Diese Ausgaben ermöglichen eine neue oder erhöhte Nutzung der Vermögenswerte in quanti-
tativer oder qualitativer Hinsicht über mehrere Jahre.

Der Investitionsbegriff ist an die Kriterien des sachlichen und des finanziellen Investitionsbe-
griffs (Aktivierungsgrenze) gebunden. Für die Beurteilung, ob eine Investitionsausgabe oder
-einnahme in der Investitionsrechnung zu verbuchen ist, müssen zwingend beide Kriterien er-
füllt sein.

Dem sachlichen Investitionsbegriff ist der finanzielle Investitionsbegriff nachgestellt. Nur wenn
eine Ausgabe den Tatbestand des sachlichen Investitionsbegriffs erfüllt und die Aktivierungs-
grenze übersteigt, ist sie in der Investitionsrechnung zu verbuchen, in der Bilanz zu aktivieren
und nach der entsprechenden Nutzungsdauer abzuschreiben. Ansonsten erfolgt die Verbu-
chung in der Erfolgsrechnung.
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6.5.1 Sachliches Kriterium

Folgende Ausgaben gelten als Investitionen:

a. Landerwerb
b. Übertragung von Liegenschaften des Finanzvermögens ins Verwaltungsvermögen
c. Bauliche Investitionen
d. Anschaffung von Mobilien
e. Kosten für Planprojekte
f. Instandstellungs- und Unterhaltskosten an Sachanlagen mit mehrjähriger Nutzungsdauer

Nur wertvermehrende Investitionen fallen unter den sachlichen Investitionsbegriff.

Unter den sachlichen Investitionsbegriff fallen folgende Einnahmen:

a. Beiträge der Grundeigentümerinnen und -eigentümer
b. Beiträge für Investitionsobjekte und Rückerstattungen für früher geleistete Investitionsbei-
träge

c. Bundes-, Kantons- und andere Beiträge an Investitionen
d. Übertragungen von Liegenschaften des Verwaltungsvermögens ins Finanzvermögen

6.5.2 Finanzielles Kriterium (Aktivierungsgrenze)

Die Aktivierungsgrenzen sind wie folgt festgelegt:

a. bis 1'000 Einwohner CHF 25'000.00
b. 1'000 bis 5'000 Einwohner CHF 50'000.00
c. 5'001 bis 10'000 Einwohner CHF 75'000.00
d. ab 10'001 Einwohner CHF 100'000.00

6.6 Budgetkredite

Mit einem Budgetkredit wird der Gemeinderat ermächtigt, für den spezifizierten Zweck bis zum
festgelegten Betrag die Jahresrechnung zu belasten.

Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung von bestehenden Aufgaben dürfen mit dem Budget
bewilligt werden, wenn sie pro Einzelobjekt 2 % der budgetierten Gemeindesteuererträge nicht
übersteigen und innerhalb eines Rechnungsjahres abgerechnet werden können.

Ausgaben und Aufwände für die Erfüllung neuer Aufgaben (d.h. sie in den letzten fünf Jahren
von der Gemeinde nicht erfüllt wurde) dürfen mit dem Budget nur bewilligt werden, wenn sie im
Einzelfall CHF 5'000.-- oder 0.4 % der budgetierten Gemeindesteuererträge nicht übersteigen.

Beträge, die diese Limiten übersteigen oder deren Rechnungsverkehr sich über mehrere Jahre
erstreckt, bedürfen eines Verpflichtungskredites.

6.7 Beschlussfassung

Das Budget ist dem zuständigen Organ (Gemeindeversammlung, Einwohnerrat und/oder Ur-
nenabstimmung) zur Beratung und Beschlussfassung zu unterbreiten. In einer Gesamtabstim-
mung wird das Budget mit dem Steuerfuss genehmigt.

Wird das Budget vom zuständigen Organ verworfen bzw. zurückgewiesen, ist es innert 60 Ta-
gen durch den Gemeinderat und die Finanzkommission neu zu überprüfen und mit den Anträ-
gen dem zur Beschlussfassung zuständigen Organ zu unterbreiten. Bei einer erneuten Rück-
weisung des Budgets ist dieses dem Regierungsrat zum Entscheid vorzulegen.

Im Falle der Nichtgenehmigung des Budgets bis zum 31. Dezember vor dem Budgetjahr ist der
Gemeinderat ermächtigt, die für die Verwaltungstätigkeit unerlässlichen Ausgaben zu be-
schliessen.
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6.8 Zahlungskredit

Zahlungskredite sind die im Budget bewilligten Jahreskredite für Ausgaben in der Erfolgs- und
Investitionsrechnung. Sie dürfen nur soweit in Anspruch genommen werden, als es für die öf-
fentliche Aufgabenerfüllung unbedingt erforderlich ist.

Der Gemeinderat ist ermächtigt, Zahlungskredite für Investitionsausgaben im Rahmen des Ver-
pflichtungskredites zu erhöhen.

6.9 Genehmigung

Nach der Bewilligung des Budgets durch das zuständige Organ sind die Budgetunterlagen dem
Departement Volkswirtschaft und Inneres (Gemeindeabteilung) zuzustellen. Es prüft und ge-
nehmigt die Budgets. Bei Nichteinhalten der Ausgabendeckung sowie bei mangelhafter und
nicht ordnungsgemässer Erstellung ordnet es die erforderlichen Massnahmen an.

6.10 Termine

Vor Beginn des Rechnungsjahres stellen die zuständigen Organe die jährlichen Budgets auf.
Die Finanzkommission hat dazu Stellung zu nehmen und die Gemeindeversammlung bzw.
Einwohnerrat/Urnenabstimmung beschliessen die Budgets mit Steuerfuss.

Nachfolgend ein möglicher terminlicher Ablauf:

Beginn der Materialsammlung
30.04. Richtlinien des Gemeinderates für die Budgets.
31.07. Budgeteingaben (Private, Kommissionen, Gemeinderat).
15.08. Grundsatzbeschluss des Gemeinderates.
31.08. Erste Budgetzusammenstellung des Leiters Finanzen an den Gemeinderat.
30.09. Beratung und Verabschiedung des Budgets durch den Gemeinderat (und gemein-

same Sitzung mit Finanzkommission).
31.10. Erstellung der Druckunterlagen und Druck des Budgets.
31.12. Spätester Termin für die Gemeindeversammlung/Urnenabstimmung.

Je nach Gemeindegrösse weichen die vorstehenden Termine im Einzelfall von der Norm ab.
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7 Kreditarten

7.1 Verpflichtungskredit

Der Verpflichtungskredit ermächtigt den Gemeinderat, für ein bestimmtes Vorhaben bis zum
festgesetzten Betrag finanzielle Verpflichtungen einzugehen.

Verpflichtungskredite sind insbesondere erforderlich für:

a. Investitionsausgaben im bestehenden Ausgabenbereich, sofern sie 2 % der budgetierten
Gemeindesteuererträge übersteigen,

b. neue, jährlich wiederkehrende Ausgaben, sofern sie CHF 5'000.00 oder 0,4 % der budge-
tierten Gemeindesteuererträge übersteigen,

c. Ausgaben, die sich über mehrere Rechnungsjahre erstrecken oder solche, die erst in späte-
ren Rechnungsjahren fällig werden,

d. Übernahme von Bürgschaften und sonstigen Gewährleistungen,
e. Beteiligung an privaten oder gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen,
f. für den Erwerb von Grundstücken, sofern die Gemeindeordnung die Zuständigkeit nicht an
den Gemeinderat delegiert hat,

g. sowie für weitere Ausgaben, die gemäss § 20 Gemeindegesetz der Gemeindeversammlung
zur Beschlussfassung unterstehen.

Verpflichtungskredite sind brutto zu beschliessen. Die Finanzierung und die Folgekosten sind in
den Erwägungen zum Beschluss zu umschreiben.

Ein Verpflichtungskredit ist unverzüglich nach Abschluss des Vorhabens abzurechnen. Wird der
Rechnungsverkehr in einem Jahr abgewickelt, ist keine Kreditabrechnung zu erstellen. Kre-
ditabrechnungen unterstehen dem gleichen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren wie die
Gemeinderechnungen. Ein Verpflichtungskredit verfällt, wenn der Zweck erreicht ist oder auf-
gegeben wird oder wenn das Vorhaben innerhalb von fünf Jahren noch nicht begonnen wurde.

7.2 Zusatzkredit

Zeigt sich vor oder während der Ausführung eines Vorhabens, dass der gesprochene Verpflich-
tungskredit nicht ausreicht, ist bei der Gemeindeversammlung bzw. beim Einwohnerrat ein Zu-
satzkredit vor dem Eingehen neuer Verpflichtungen einzuholen. Ist dies ohne bedeutende
nachteilige Folgen für die Gemeinde nicht möglich, bewilligt der Gemeinderat den Zusatzkredit
und hat die Finanzkommission darüber zu informieren.

Mit der Genehmigung der Kreditabrechnung werden allfällige Mehrausgaben bewilligt.

7.3 Budgetkredit

Der Budgetkredit ermächtigt den Gemeinderat, die Jahresrechnung im Budgetjahr für den spe-
zifizierten Zweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten (siehe Punkt 6.6).

7.4 Nachtragskredit

Reicht ein Budgetkredit nicht aus, um die vorgesehene Aufgabe zu erfüllen, ist bei der Gemein-
deversammlung bzw. beim Einwohnerrat ein Nachtragskredit zu verlangen. Kleinere Kredit-
überschreitungen sind davon ausgenommen. Erträgt die Ausgabe keinen Aufschub, kann der
Gemeinderat sie tätigen. Die Finanzkommission ist über die dringenden Ausgaben zu informie-
ren.

Kein Nachtragskredit ist erforderlich für gebundene Ausgaben sowie für jenen Aufwand, dem im
gleichen Rechnungsjahr entsprechend sachbezogener Ertrag gegenübersteht.
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8 Finanzausgleich

8.1 Allgemeines zum Finanzausgleich

Der Kanton hat gemäss den Bestimmungen der Kantonsverfassung den Finanzausgleich si-
cherzustellen. Der Finanzausgleich soll unter den Gemeinden ausgewogene Verhältnisse hin-
sichtlich der Steuerbelastung und der Leistungsfähigkeit sowie eine zeitgemässe Entwicklung
ermöglichen. Es wird unterschieden zwischen direktem und indirektem Finanzausgleich:

Direkter Finanzausgleich

- Nicht leistungsbezogene Beiträge an die Gemeinden
- Finanzierung: Zuschläge auf Steuern, Beiträge der Gemeinden

Indirekter Finanzausgleich

- Nach Steuer- oder Finanzkraft abgestufte, leistungsbezogene, zweckgebundene Beiträge
an die und von den Gemeinden (Subventionen, Staatsbeiträge, Gemeindebeiträge)

- Finanzierung: Aus allgemeinen Mitteln

8.2 Anspruchsberechtigung (ordentliche Ausgleichsbeiträge)

Ausgleichsberechtigt sind Einwohnergemeinden, deren Finanzbedarf im Basisjahr grösser ist
als die Ertragskraft. Das Basisjahr ist das zweite dem Zahlungsjahr vorausgehende Jahr.

8.3 Zahlungspflicht (horizontaler Finanzausgleich)

Eine Ausgleichsabgabe ist zu entrichten, wenn im Basisjahr die Steuerkraft der Gemeinde

a. über dem Kantonsmittel liegt und
b. höher ist als der Finanzbedarf.
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9 Begriffserklärungen in Kurzform

Abgeltungen
Dienstleistungen eines Gemeinwesens für ein anderes Gemeinwesen (Führung der Verwal-
tung, Konzessionsgebühr usw.) müssen buchhalterisch ausgewiesen werden.

Abschreibungen
Buchmässiger Aufwand in der Jahresrechnung, der eine Wertberichtigung bei den Aktiven
(Verwaltungsvermögen) bewirkt. Die Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert
nach Anlagekategorien. Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen haben den Zweck, der
Gemeinde eine genügend hohe Selbstfinanzierung zur Realisierung von Investitionen bzw. zur
Amortisation bestehender Schulden sicherzustellen.

Aktiven
Finanz- und Verwaltungsvermögen.

Amortisationen
Unter Amortisation versteht man die geldmässige Tilgung einer Schuld. Amortisationen sind
nach Massgabe der verfügbaren Mittel und nach den Bedingungen der Gläubiger vorzuneh-
men.

Anlagenbuchhaltung/-spiegel
Aufgabe der Anlagenbuchhaltung ist die Bewertung und Buchung von Zu- und Abgängen des
Verwaltungs- und Finanzvermögens und die Ermittlung und Buchung der Abschreibung.

Artengliederung
Darstellung der Jahresrechnung oder des Budgets nach volkswirtschaftlicher Gliederung (Per-
sonalaufwand, Sachaufwand usw.).

Aufgaben- und Finanzplanung
Auf mehrere Jahre ausgerichtete Gegenüberstellung der mutmasslichen Einnahmenentwick-
lung mit der zu erwartenden finanziellen Belastung (Ordentlicher Aufwand und Investitionen
plus Folgekosten) unter bestimmten Annahmen.

Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel
Im Beteiligungs- und Gewährleistungsspiegel sind die finanziellen und personellen Verflechtun-
gen, die mit wesentlichen Risiken und Verpflichtungen behaftet sind, beispielsweise Kapitalver-
pflichtungen, Haftungsverpflichtungen und Abhängigkeiten in der Leistungserbringung, aufzu-
führen.

Bilanz
Wertmässige Gegenüberstellung von Aktiven und Passiven.

Bruttodarstellung
Aufwände und Erträge, Aktiven und Passiven sowie Investitionsausgaben und -einnahmen sind
getrennt voneinander, ohne gegenseitige Verrechnung, in voller Höhe auszuweisen.

Budget
Das Budget enthält Ausgabenermächtigungen (Budgetkredite) und Einnahmenschätzungen
und ist jeweils für ein Kalenderjahr gültig.

Budgetkredit
Ermächtigung an den Gemeinderat, die Jahresrechnung im Budgetjahr für einen bezeichneten
Zweck bis zum festgelegten Betrag zu belasten.
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Dringlichkeit
Neue Aufgaben sind nach Massgabe ihrer Wichtigkeit und Dringlichkeit sowie unter Berücksich-
tigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung anzugehen.

Eigenkapital
Bilanzabteilung der Passiven, die zusammen mit dem Fremdkapital den Ausgleich mit den Akti-
ven herstellt.

Eigenkapitalnachweis
Der Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals detailliert auf.

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung enthält den konsumtiven Rechnungsverkehr, d.h. den Aufwand und Ertrag
derjenigen Positionen, die nicht unter den Investitionsbegriff fallen. Mit der Bilanz, der Investiti-
onsrechnung, der Geldflussrechnung sowie dem Anhang zusammen bildet die Erfolgsrechnung
die Jahresrechnung.

Finanzausgleich
Finanzieller Ausgleich unter den Gemeinden, um für alle Gemeinden ausgewogene Verhältnis-
se hinsichtlich der Steuerbelastung und der Leistungsfähigkeit sowie eine zeitgemässe Ent-
wicklung zu ermöglichen.

Finanzkommission
Die Finanzkommission ist u. a. zuständig für die Prüfung der Gemeinderechnung und gibt eine
Stellungnahme zum Budget ab. Die Mitglieder der Finanzkommission werden von den Stimm-
bürgern oder vom Einwohnerrat gewählt.

Finanzstatistik
Rechnungskennzahlen, die der Gemeindeabteilung nach Abschluss der Jahresrechnung digital
eingereicht werden müssen.

Finanzvermögen
Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der öffentlichen Aufgabenerfüllung veräussert
werden können.

Fremdkapital
Laufende Verbindlichkeiten, kurzfristige/langfristige Finanzverbindlichkeiten, passive Rech-
nungsabgrenzungen, kurzfristige/langfristige Rückstellungen, Verbindlichkeiten gegenüber
Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital.

Funktionale Gliederung
Gliederung der Rechnung nach Aufgaben (Abteilungen und Funktionen).

Geldflussrechnung
Sie stellt den Ertrag bzw. die Einnahmen (Zunahme von liquiden Mitteln) und den Aufwand
bzw. die Ausgaben (Abnahme von liquiden Mitteln) in einer Periode einander gegenüber. Sie ist
eine Ursachenrechnung, d.h. sie zeigt, wie eine bestimmte Liquiditätssituation entsteht.

Gesetzmässigkeit
Die wesentlichen Ausgaben und Einnahmen stützen sich auf rechtsverbindliche Erlasse
oder Verpflichtungskredite.

Haushaltsgleichgewicht
Ausgaben und Einnahmen sind auf die Dauer im Gleichgewicht zu halten. Die Erfolgsrechnung
ist mittelfristig auszugleichen. Als mittelfristig gilt eine Zeitspanne von 4 bis 6 Jahren.
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HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell)
Rechnungslegungsstandard für Bund, Kantone und Gemeinden mit dem Ziel, die Finanzlage
transparent darzustellen und die Vergleichbarkeit zwischen den Gemeinden und Kantonen si-
cherzustellen.

Interne Verrechnung
Gutschriften und Belastungen innerhalb eines Rechnungskreises. Durch eine angemessene
Ermittlung des verursachten Aufwandes und des erzielten Ertrages wird das verwaltungsinterne
Kostendenken gefördert.

Internes Kontrollsystem (IKS)
Führungsinstrument, das die systematische Umsetzung von organisatorischen Kontrollmass-
nahmen der Exekutive zum Ziel hat, Prozesse transparent und effizient macht, den Vermö-
gensschutz gewährleistet und dafür sorgt, dass Gesetze und Weisungen eingehalten werden.
IKS dient der Qualitätssicherung.

Investitionen
Ausgaben, die im Gegensatz zum Unterhalt und Verbrauch der Schaffung von Werten mit lang-
jähriger Nutzungsdauer dienen.

Investitionsbegriff
Der Investitionsbegriff gibt Antwort auf die Frage, ob eine Investitionsausgabe oder -einnahme
in der Erfolgsrechnung oder in der Investitionsrechnung zu verbuchen ist. Die Finanzverord-
nung regelt die Einzelheiten.

Investitionsrechnung
In der Investitionsrechnung werden sämtliche Ausgaben und Einnahmen verbucht, die unter
den Investitionsbegriff fallen. Die Investitionsrechnung bildet zusammen mit der Bilanz, der Er-
folgsrechnung, der Geldflussrechnung und dem Anhang die Jahresrechnung.

Jahresrechnung
Ausgaben und Einnahmen, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen, funktional gegliedert
in Abteilungen, Funktionen und Konten. Die Jahresrechnung umfasst die Bilanz, die Erfolgs-
rechnung, die Investitionsrechnung, die Geldflussrechnung sowie den Anhang.

Jährlichkeit / Periodenabgrenzung
Das Budget und die Jahresrechnung werden für ein Kalenderjahr erstellt. Budget und Jahres-
rechnung müssen zeitlich identisch sein.

Kennzahlen
Komprimierte Darstellung von Rechnungszahlen zwecks Analyse der Finanzlage und zum Ver-
gleich mit anderen Gemeinden.

Kreditkontrolle
Die Kreditkontrolle stellt im Budget und in der Jahresrechnung den aktuellen Stand von Ver-
pflichtungskrediten dar.

Nachtragskredit
Erhöhung eines Budgetkredites.

Passiven
Fremd- und Eigenkapital.

Richtigkeit / Rechtzeitigkeit / Nachprüfbarkeit
Die Buchungen müssen den Tatsachen entsprechen und sind weisungsgemäss vorzunehmen.
Die Rechnungsführung ist aktuell zu halten und der Geldverkehr tagesaktuell zu erfassen.
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Rückstellungsspiegel
Übersicht über die Rückstellungen und deren Veränderungen in der Jahresrechnung.

Sollprinzip
Grundsatz, wonach für die Erfassung von Einnahmen und Ausgaben der Zeitpunkt der Entste-
hung der Forderung/Verpflichtung und nicht der geldmässigen Abwicklung (Ein-/Auszahlung)
massgebend ist.

Sparsamkeit
Die Aufgaben und Ausgaben sind laufend auf ihre Notwendigkeit und Zweckmässigkeit sowie
auf ihre finanziellen Auswirkungen und ihre Tragbarkeit hin zu überprüfen.

Spezialfinanzierung
Gesetzlich zweckgebundene Mittel für die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe.

Spezialfonds
Gesetzlich gebundene Reserven.

Spezifikation
Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen sind nach der Artengliederung des
Kontenrahmens zu unterteilen.

Vergleichbarkeit
Die Budgets und Rechnungen der Gemeinden sollen sowohl untereinander als auch über die
Zeit hinweg vergleichbar sein.

Verpflichtungskredit
Ermächtigung an den Gemeinderat, für ein bestimmtes Vorhaben bis zum festgesetzten Betrag
finanzielle Verpflichtungen einzugehen. Vorbehältlich Verjährungsvorschriften besteht keine
zeitliche Befristung.

Verwaltungsentschädigung
Abgeltung der Verwaltungsführung zwischen verschiedenen Rechnungskreisen bei zentraler
Verwaltung.

Verursacherfinanzierung
Überwälzung der Kosten auf die Verursacher (Kehrichtabfuhr, Abwasserbeseitigung).

Verwaltungsvermögen
Vermögenswerte, die unmittelbar der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen (nicht realisierbare
Aktiven).

Vollständigkeit
Im Budget sind alle erwarteten Aufwände und Erträge sowie Ausgaben und Einnahmen aufzu-
führen. Die Finanzvorfälle und Buchungstatbestände sind lückenlos und periodengerecht zu er-
fassen.

Vollständigkeitserklärung
Gemeinderat und Leiter Finanzen bestätigen gemeinsam mit dem Jahresabschluss der Rech-
nung gegenüber der Finanzkommission, dass alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle in der
Jahresrechnung erfasst, sämtliche Vermögenswerte, Verpflichtungen, Guthaben und Schulden
in der Bilanz berücksichtigt, alle bilanzierungspflichtigen Risiken und Werteinbussen bei der
Bewertung und Festsetzung der Wertberichtungen und Rückstellungen genügend Rechnung
getragen worden ist, alle Eventualverpflichtungen, Bürgschaften und Beteiligungsverhältnisse
im Anhang zur Bilanz aufgeführt und alle zum Verständnis des Jahresergebnisses nötigen In-
formationen in den Erläuterungen zur Rechnung enthalten sind.
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Die Vollständigkeitserklärung dient zur Abgrenzung der Verantwortlichkeiten, indem sie klar
stellt, dass der Gemeinderat und der Leiter Finanzen die Verantwortung für die Vollständigkeit
der Darstellung der Rechnungsablage tragen. Diese Vollständigkeitserklärung ist auch Be-
standteil der Aktenauflage zu Handen der Gemeindeversammlung bzw. des Einwohnerrates.

Vorteilsabgeltung
Nutzniesser besonderer Leistungen des öffentlichen Gemeinwesens haben in der Regel die
Kosten zu tragen. Besondere wirtschaftliche Vorteile aus öffentlichen Einrichtungen oder An-
ordnungen sind abzugelten.

Wesentlichkeit
Sämtliche Informationen, die für eine rasche und umfassende Beurteilung der Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage notwendig sind, sind offenzulegen.

Wirtschaftlichkeit
Für jedes Vorhaben ist die Lösung zu wählen, die mit dem besten Verhältnis zwischen Kosten
und Nutzen zum Ziel führt. Die Prüfung der Wirtschaftlichkeit bezieht sich auf die Investitions-
und Betriebskosten.

Zahlungskredit
Zahlungskredite sind die im Budget bewilligten Jahreskredite für Ausgaben in der Erfolgs- und
Investitionsrechnung.

Zusatzkredit
Erhöhung eines Verpflichtungskredites.

Zweckbindung
Ein Kredit darf nur für den umschriebenen Zweck in Anspruch genommen werden.
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A-09 Steuern

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Steuern
1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates
1.1.2.2.2 Zuständigkeiten
1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung
1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente ab USB-Stick

D-05-02-02

D-09-01-03 (Abschnitt Steuern)

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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2 Allgemeine Bestimmungen

2.1 Steuerarten

Der Kanton und die Gemeinden erheben folgende Steuern:

a. Einkommens- und Vermögenssteuern von den natürlichen Personen
b. Gewinn- und Kapitalsteuern von den juristischen Personen
c. Quellensteuern von bestimmten Steuerpflichtigen
d. Grundstückgewinnsteuern
e. Erbschafts- und Schenkungssteuern

2.2 Steuerfüsse

Der Steuerfuss für die Kantonssteuern wird jährlich vom Grossen Rat festgesetzt. Der Steuer-
fuss für die Gemeindesteuern wird jährlich von der Gemeindeversammlung oder durch Urnen-
abstimmung festgelegt. Über den Steuerfuss der Landeskirchen entscheidet die Kirchgemein-
deversammlung.

Der Kantonssteuerfuss setzt sich im Jahre 2015 wie folgt zusammen:

Ordentliche Kantonssteuer 94 %
Finanzausgleich 0 %
Spitalsteuer-Zuschlag 15 %
Total Kantonssteuer 109 %

2.3 Natürliche Personen

Kinder sind für ihr Erwerbseinkommen grundsätzlich ab Geburt selbstständig steuerpflichtig.
Das übrige Einkommen sowie das Vermögen werden jedoch bis zur Mündigkeit der Kinder den
Inhabern der elterlichen Sorge zugerechnet. Normalerweise werden die Kinder mit Beginn des
Jahres, in dem sie mündig (18 Jahre alt) werden, im Steuerregister erfasst.

Bei Verheirateten wird das Einkommen und Vermögen beider Ehegatten zusammengerechnet.
Der Güterstand spielt keine Rolle. Sie haften solidarisch für die Gesamtsteuer. Die Solidarhaf-
tung entfällt nur bei Ehetrennung oder Zahlungsunfähigkeit eines Ehegatten. Eingetragene
Partnerschaften sind der Ehe gleichgestellt.

2.4 Personengesellschaften

Kollektiv- und Kommanditgesellschaften sowie einfache Gesellschaften werden nicht als solche
besteuert. Die Einkommens- und Vermögenssteuern, Grundstückgewinne und Vermögensan-
fälle werden den Teilhabern anteilmässig zugerechnet.

2.5 Juristische Personen

Als juristische Personen im steuerlichen Sinn gelten Gesellschaften mit eigener Rechtspersön-
lichkeit. Darunter fallen die Aktiengesellschaften, die Gesellschaften mit beschränkter Haftung,
die Genossenschaften, die Vereine und Stiftungen, die Körperschaften und Anstalten des öf-
fentlichen Rechtes (z.B. SBB, Kantonalbanken). Die Kapital- und Gewinnbesteuerung der juris-
tischen Personen wird vom Kantonalen Steueramt vorgenommen.

Die gesetzlichen Bestimmungen über die juristischen Personen werden in diesen Textgrundla-
gen nicht weiter behandelt.
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3 Einkommens- und Vermögenssteuern

3.1 Bemessungsgrundlagen und allgemeine Bestimmungen

3.1.1 Steuerpflicht

- Persönliche Zugehörigkeit: Steuerpflichtig sind Personen, die ihren steuerrechtlichen Wohn-
sitz im Kanton bzw. in der Gemeinde haben. Der steuerrechtliche Wohnsitz ergibt sich meis-
tens aus der Absicht des dauernden Verbleibens. Diese Steuerpflicht nennt man auch pri-
märe Steuerpflicht.

- Wirtschaftliche Zugehörigkeit: Personen ohne Wohnsitz sind auf Grund wirtschaftlicher Zu-
gehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie im Kanton bzw. in der Gemeinde einen Geschäftsbe-
trieb oder Grundstücke besitzen (Eigentum oder Nutzniessung). Diese Steuerpflicht nennt
man auch sekundäre Steuerpflicht.

3.1.2 Beginn und Ende der Steuerpflicht mit zeitlichen Grundlagen

Die Steuerpflicht beginnt mit der Wohnsitznahme (primäre Steuerpflicht) oder dem Erwerb von
steuerbaren Werten (sekundäre Steuerpflicht) und endet mit dem Tod, Wegzug aus dem Kan-
ton oder Wegfall der im Kanton steuerbaren Werte.

Zuständig für die Zustellung der Steuererklärung, die Steuerveranlagung und den Steuerbezug
ist jener Kanton bzw. Gemeinde, in welcher die steuerpflichtige Person am Ende der Steuerpe-
riode oder Steuerpflicht Wohnsitz begründet. Bei Zuzug aus einem anderen Kanton oder einer
anderen aargauischen Gemeinde wird der Beginn der Steuerpflicht auf den 1. Januar der lau-
fenden Steuerperiode zurückverlegt, sofern die Steuerpflicht auch am Ende der Steuerperiode
noch besteht. Beim Wegzug in einen anderen Kanton oder eine andere aargauische Gemeinde
wird das Ende der Steuerpflicht auf den 31. Dezember der letzten Steuerperiode zurückverlegt.

Bsp. Zuzug:

Zuzug vom Kanton Zürich per 01.05.2015. Die Steuerperiode beginnt ab 01.01.2015. Für die
Steuerperiode 2015 sind sämtliche Einkünfte und Aufwendungen vom Jahre 2015 massge-
bend.

Bsp. Wegzug:

Wegzug in eine andere aarg. Gemeinde per 31.08.2015. Die Steuerpflicht endet per
31.12.2014. Sämtliche Einkünfte und Aufwendungen vom Jahre 2015 sind in der neuen Ge-
meinde zu versteuern.

Die Einkommens- und Vermögenssteuern werden jedes Jahr veranlagt. Als Steuerperiode gilt
das Kalenderjahr. Die Steuerperiode ist mit der Bemessungsperiode identisch. Die Steuerver-
anlagung wird nach Ablauf der betreffenden Steuerperiode vorgenommen.

Bei Heirat werden beide Eheleute für die ganze Steuerperiode gemeinsam besteuert.

Bei Scheidung oder bei tatsächlicher Trennung werden beide Ehegatten für die ganze Steuer-
periode getrennt besteuert.

Bei Beginn und Ende einer wirtschaftlichen (sekundären) Zugehörigkeit besteht die beschränk-
te Steuerpflicht für die ganze Steuerperiode, also immer vom 1.1. bis 31.12.

3.1.3 Unterjährige Steuerpflicht

Bei Zuzug aus dem Ausland und Wegzug ins Ausland, Todesfall sowie Eintritt/Austritt aus/in die
Quellensteuer erfolgt keine Zurückverlegung des Eintritts- oder Austrittsdatums, sondern eine
Abrechnung der Steuerpflicht nach dem Ereignisdatum. Dies ergibt eine sogenannte unterjähri-
ge Steuerpflicht. Dabei wird die Steuer auf den in diesem Zeitraum erzielten Einkünften erho-
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ben. Die regelmässig fliessenden Einkünfte sind für die Berechnung des satzbestimmenden
Einkommens auf 12 Monate umzurechnen. Die unregelmässigen Faktoren werden nicht umge-
rechnet.

Bsp: Zuzug vom Ausland am 01.05.2015. Die Steuerpflicht beginnt ab 01.05.2015. Für diese
unterjährige Steuerperiode sind sämtliche Einkünfte und Aufwendungen aus der Zeit vom
01.05.2015 bis 31.12.2015 massgebend.

Bei Tod eines Ehegatten werden beide bis zum Todestag gemeinsam besteuert. Danach be-
ginnt die alleinige Steuerpflicht des überlebenden Ehegatten. Somit ergeben sich zwei unterjäh-
rige Steuerveranlagungen.

3.1.4 Steuerausscheidung

Grundsätzlich werden das Einkommen und das Vermögen am Wohnsitz besteuert. Ausnahmen
bilden die Geschäftsbetriebe und die Grundstücke ausserhalb des Wohnsitzkantons. Diese
Werte müssen mittels Steuerausscheidung auf die betreffenden Kantone verteilt werden, sind
aber für die Satzbestimmung zu berücksichtigen.

Besitzt eine Person in einer anderen aargauischen Gemeinde eine Liegenschaft oder Ge-
schäftsvermögen, wird keine Steuerausscheidung zwischen den Gemeinden vorgenommen.
Einkommen und Vermögen sind dabei ausschliesslich am Wohnsitz zu versteuern.

3.2 Einkommenssteuer

Einkommenssteuerpflichtig sind:

- Einkünfte aus unselbstständiger Tätigkeit: Lohn inkl. Provisionen, Zulagen, Dienstaltersge-
schenke, Treueprämien, Gratifikationen, Trinkgelder, Naturalbezüge, Spesen, Mitarbeiterbe-
teiligungen usw.

- Steuerpflichtig ist der Nettolohn, der sich aus Bruttolohn abzüglich der Beiträge an
AHV/IV/ALV/EO, Pensionskasse und Unfallversicherung ergibt.

- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit: Gewinne aus Geschäfts- und Landwirtschaftsbetrie-
ben.

- Nebenerwerb: aus unselbstständiger und selbstständiger Tätigkeit.
- Renten: AHV- und IV-Renten sind zu 100 % steuerbar. Renten aus der Pensionskasse sind
ebenfalls zu 100 % steuerbar. Falls sie vor dem 01.01.2002 zu laufen begonnen haben, sind
diese zu 80 % steuerbar. Leibrenten aus privaten Kapitalversicherungen sind zu 40 %, Ren-
ten der SUVA und alle übrigen Renten zu 100 % steuerbar.

- Ersatzeinkünfte: Arbeitslosengelder, Erwerbsausfallentschädigungen und Taggelder aus
Versicherungen sind zu 100 % steuerbar.

- Erträge aus Wertschriften und Kapitalanlagen: Alle Zinsen aus Sparguthaben, Darlehen,
Obligationen, Anlagefonds sowie Dividenden.

- Ertrag aus Beteiligungen: Unter bestimmten Voraussetzungen werden Beteiligungserträge
nur zu 40 % besteuert.

- Erträge bei Auszahlungen von Einmalprämienversicherungen: sofern sie nicht der Vorsorge
dienen.

- Lotteriegewinne: sind auf dem Wertschriftenverzeichnis zu deklarieren.
- Unterhaltszahlungen: Steuerpflichtig sind sowohl persönliche Alimente wie Unterhaltsbeiträ-
ge für minderjährige Kinder.

- Ertrag aus unverteilten Erbschaften: z.B. Anteil an Liegenschafts- oder Wertschriftenertrag.
- Einkünfte aus Liegenschaften: Steuerbar sind der Eigenmietwert und die Mietzinserträge.
Davon abziehbar sind die werterhaltenden Unterhaltskosten sowie Investitionen, die dem
Energiesparen dienen. Anstelle der effektiven Kosten kann ein Pauschalabzug von 10 %
(Gebäude am 1. Januar bis und mit 10 Jahre alt) oder 20 % (über 10 Jahre) gemacht wer-
den.

- Kapitalzahlungen für Vorsorgeleistungen Säule 2 und Säule 3a sowie für übrige Kapitalzah-
lungen mit Vorsorgecharakter unterliegen einer separaten Jahressteuer (Abschnitt 3.2.2).
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8 Bezug, Erlass und Sicherung der Steuern und Bussen

8.1 Steuerbezug

Bezugsbehörde für die Einkommens- und Vermögenssteuern, die Grundstückgewinnsteuern
sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern ist der Gemeinderat, der die zuständige Amts-
stelle bestimmt. Dies ist meist die Finanzverwaltung. Der Bezug der übrigen Steuern erfolgt
durch das Kantonale Steueramt.

8.2 Fälligkeit

Die periodisch geschuldeten Steuern sind bis 31. Oktober des Steuerjahres zu bezahlen.

Die Fälligkeit tritt auch ein, wenn die Steuer aufgrund einer provisorischen Rechnung gefordert
wird oder wenn gegen die Veranlagung ein Rechtsmittel ergriffen wurde.

8.3 Skonto und Zinsen

Auf Zahlungen, die bis zum 31. Oktober des Steuerjahres geleistet werden sowie auf zuviel be-
zahlten Steuern wird ein Vergütungszins gewährt. Offensichtlich übersetzte, nicht in Rechnung
gestellte Zahlungen können zurückbezahlt werden. Für das Jahr 2015 beträgt der Zinssatz
0.5 %. Vergütungszinsen für Vorauszahlungen bis 31. Oktober sind steuerfrei.

8.4 Provisorische Rechnung

Für periodisch geschuldete Steuern wird für jede Steuerperiode in der Höhe des mutmasslichen
Steuerbetrags eine provisorische Rechnung zugestellt.

Bei Steuerpflichtigen, die bis zum Abgabetermin der Steuererklärung die provisorische Rech-
nung noch nicht bezahlt haben, kann die Höhe der zu bezahlenden provisorischen Rechnung in
einer Verfügung festgestellt werden. Diese Verfügung ist in Sachen Bezug (Betreibung usw.)
einer definitiven Steuerveranlagung gleichgestellt.
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9 Die Feuerwehrsteuer

Vom 20. bis 44. Altersjahr besteht eine Feuerwehr-Pflichtersatzabgabe für Männer und Frauen,
die keinen aktiven Feuerwehrdienst in der Pflichtdauer leisten und deren gemeinsam besteuer-
ter Ehegatte ebenfalls keinen freiwilligen aktiven Feuerwehrdienst leistet.

Die Steuer beträgt 2 ‰ des steuerbaren Einkommens

- minimal CHF 30.00
- maximal CHF 300.00

Obwohl es sich nicht um eine eigentliche Steuer, sondern um eine Ersatzabgabe handelt, erfol-
gen die Veranlagung und der Bezug mit den Staats- und Gemeindesteuern zusammen.
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10 Anhang I: Veranlagungs- und Rechtsmittelverfahren

Zustellung der Steuererklärung

Eingang
Vorkontrolle durch Steueramt

Vornahme der
Veranlagung durch die Delegation- oder

Gesamtsteuerkommission

Eröffnung der Veranlagung

Der Steuerpflichtige ergreift kein
Rechtsmittel

Veranlagung wird rechtskräftig

Rekursentscheid
durch Spezialverwaltungsgericht

Der Steuerpflichtige ergreift kein
Rechtsmittel

Veranlagung wird rechtskräftig

Beschwerde (StHG)

Beschwerdeentscheid
durch Bundesgericht

Einfordern von zusätzlichen
Unterlagen

Einsprache

Einspracheentscheid
durch Gesamtsteuerkommission

Rekurs

Beschwerdeentscheid
durch Verwaltungsgericht

Beschwerde
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G-10 Bau und Planung

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs
1.1.4.1.3 Massnahmen des Standortmarketings

Dokumente ab USB-Stick

D-04-03-02

D-09-01-03 (Abschnitt Bau)

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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4.6.4 Grenz- und Gebäudeabstand

Der Grenzabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen Fassade und Grundstücksgrenze. So-
weit in der Bau- und Nutzungsordnung nichts anderes festgelegt ist, können die Grenz- und
Gebäudeabstände durch einen vor Baubeginn einzureichenden Dienstbarkeitsvertrag reduziert
oder aufgehoben werden. Bei Klein- und Anbauten genügt eine schriftliche Vereinbarung.

Der Gebäudeabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen zwei Fassaden.

4.6.5 Waldabstand

Kürzeste Entfernung zwischen Fassade und Waldgrenze.
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A-11 Personalrecht, Organisation und Führung

ÜK-Leistungsziele

1.1.5.1.1 Organigramm
1.1.5.1.3 Öffentlich-rechtliches Anstellungsverhältnis

Dokumente ab USB-Stick

D-16-02-01

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

D-16-01-01 + Personalreglement und Organigramm Lehrbetrieb sowie OR mitnehmen
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A-13 Soziale Sicherheit

ÜK-Leistungsziele

1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente ab USB-Stick

D-09-01-03 (Abschnitt Soziales)

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-
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1.2 Leistungen der Invalidenversicherung

Anspruch auf Leistungen der IV haben Versicherte, die wegen eines Gesundheitsschadens vo-
raussichtlich bleibend oder für längere Zeit ganz oder teilweise erwerbsunfähig sind. Unerheb-
lich ist, ob die Invalidität körperlicher oder geistiger Natur ist und ob sie durch ein Geburtsge-
brechen, eine Krankheit oder einen Unfall verursacht wurde.

Hauptziel der IV ist die Eingliederung oder Wiedereingliederung der Versicherten ins Erwerbs-
leben; die IV gewährt daher in erster Linie Eingliederungsmassnahmen. Anspruch auf eine
Rente entsteht erst, wenn die berufliche Eingliederung oder Wiedereingliederung nicht oder nur
teilweise möglich ist. Bei beruflichen Eingliederungsmassnahmen besteht keine Wartefrist, bei
der Rente hingegen eine solche von einem Jahr.

Unmittelbar nach Eingang der Anmeldung können parallel zu den Sachverhaltsabklärungen
Frühinterventionsmassnahmen eingeleitet werden, mit dem Ziel, eine Invalidität zu verhindern.
Auf Frühinterventionsmassnahmen besteht kein Rechtsanspruch. Weitere Massnahmen zur be-
ruflichen Eingliederung können geleistet werden, sofern die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt
sind.

Mit der 6. IV-Revision per 1. Januar 2012 wurden die Anstrengungen erweitert, IV-
Rentenbezüger/-innen so weit als möglich beruflich einzugliedern.
Der Anspruch auf Leistungen der Invalidenversicherung erlischt spätestens am Ende des Mo-
nats, in welchem der Anspruch auf eine Altersrente entsteht.

Die IV ist eine Versicherung, deren Leistungen ohne Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse
ausgerichtet werden.

Leistungen der Invalidenversicherung:

- Frühinterventionsmassnahmen
- Medizinische Massnahmen bei Minderjährigen
- Integrationsmassnahmen zur Vorbereitung auf die berufliche Eingliederung
- Massnahmen beruflicher Art (erstmalige Ausbildung, Umschulung, Arbeitsvermittlung, Ar-
beitsversuch)

- Hilflosenentschädigung
- Intensivpflegezuschlag (bei täglichem Betreuungsaufwand von mind. 4 Stunden) für Minder-
jährige, die eine Hilflosenentschädigung beziehen und sich zu Hause aufhalten

- Assistenzbeitrag
- Hilfsmittel
- Akzessorische Leistungen (Taggelder, Reisekosten und Zehrgeld)
- Invaliden-Renten (¼-, ½-, ¾- und 1/1-Rente)

1.3 Erwerbsersatzordnung

Die Erwerbsersatzordnung (EO) deckt 80 % des vordienstlichen Einkommens, jedoch max.
CHF 196.00 pro Tag, bei Militär-, Rotkreuz- und Zivildienst sowie im Zivilschutz. Ebenfalls wer-
den Entschädigungen ausgerichtet für eidgenössische oder kantonale Kaderbildungskurse von
Jugend und Sport sowie Jungschützenleiterkurse. Der Anspruch geht an die Arbeitgebenden,
sofern für die Zeit des Dienstes Lohn ausbezahlt wird und soweit die Entschädigung die Lohn-
zahlung nicht übersteigt.
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A-14 Personen- und Familienrecht

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden

1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates

1.1.2.2.2 Zuständigkeiten

1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung

Dokumente ab USB-Stick

-

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-

ZGB mitnehmen
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1 Einleitung Personenrecht

Beim Personenrecht handelt es sich um den 1. Teil des Privat- oder Zivilrechts. Als gesetzliche
Grundlage dient das Schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB).

Das Personenrecht bezeichnet diejenigen Personen (Rechtssubjekte) die sich in Rechtsbezie-
hungen gegenüber stehen. Es unterscheidet zwischen natürlichen und juristischen Personen.
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2 Die natürlichen Personen

2.1 Persönlichkeitsrechte

2.1.1 Rechtsfähigkeit

Rechtsfähig ist jedermann. Jedermann kann grundsätzlich im gleichen Rahmen Träger von
Rechten und Pflichten sein. Niemand kann auf die Rechtsfähigkeit verzichten.

2.1.2 Handlungsfähigkeit

Wer handlungsfähig ist, hat die Fähigkeit, durch seine Handlungen Rechte und Pflichten zu be-
gründen, abzuändern oder aufzuheben. Als Voraussetzungen für die Handlungsfähigkeit gelten
die Urteilsfähigkeit und die Volljährigkeit.

Wer nicht urteilsfähig ist, ist handlungsunfähig; handlungsunfähig sind insbesondere Personen
unter umfassender Beistandschaft. Wer nicht volljährig, aber urteilsfähig ist, ist beschränkt
handlungsunfähig und benötigt für die Eingehung von Verpflichtungsgeschäften grundsätzlich
die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters (Ausnahmen: geringfügige Angelegenheiten des
Alltags, bei Unentgeltlichkeit, höchstpersönliche Rechte).

2.1.3 Volljährigkeit

Volljährig (oder mündig) ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat. Unter gewissen Voraus-
setzungen kann bezüglich der Mündigkeit von Ausländern Heimatrecht zur Anwendung gelan-
gen.

2.1.4 Urteilsfähigkeit

Das ist die Fähigkeit, vernunftgemäss zu handeln und die Folgen dieser Handlungen abzuse-
hen. Urteilsfähig im Sinne des Zivilgesetzbuches ist jeder, dem nicht wegen seines Kindesalters
oder infolge von geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlichen Zustän-
den die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Die Urteilsfähigkeit ist relativ, d.h. sie
muss in jeder Situation neu beurteilt werden.

2.2 Verwandtschaft

Zwei Personen sind miteinander in gerader Linie verwandt, wenn die eine von der anderen ab-
stammt (Vater-Sohn, Grossvater-Enkel).
Von Verwandtschaft in der Seitenlinie spricht man, wenn zwei Personen von einer dritten Per-
son abstammen (Geschwister, Cousins) und unter sich nicht in gerader Linie verwandt sind.

Der Grad der Verwandtschaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Geburten.

2.3 Schwägerschaft

Wer mit einer Person verwandt ist, ist mit deren Ehegatten, deren eingetragener Partnerin oder
deren eingetragenem Partner in der gleichen Linie und im gleichen Grade verschwägert.

2.4 Heimat

Die Heimat einer Person bestimmt sich nach ihrem Bürgerrecht. Dazu wird auf das Modul
„Bürgerrecht“ verwiesen.
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2.5 Wohnsitz

Der zivilrechtliche Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Orte, wo sie sich mit der Absicht
des dauernden Verbleibens aufhält (Lebensmittelpunkt). Für Kinder gilt der Wohnsitz der Eltern.
Falls die Eltern keinen gemeinsamen Wohnsitz haben, ist der Wohnsitz des Elternteils mass-
gebend, unter dessen Obhut das Kind steht. Personen unter umfassender Beistandschaft ha-
ben ihren Wohnsitz am Sitz der Erwachsenenschutzbehörde; bevormundete Kinder denjenigen
am Sitz der Kindesschutzbehörde. Durch den Eintritt in eine Lehr-, Heil- oder Strafanstalt usw.
wird kein Wohnsitz im Sinne des Gesetzes begründet. Der politische, steuerliche oder fürsorge-
rechtliche Wohnsitz kann vom zivilrechtlichen Wohnsitz abweichen.

2.6 Name und Namensänderung

Mit dem Namen erfolgt die Individualisierung der Person. Das Recht auf den Namen ist ein
Persönlichkeitsrecht und beinhaltet den Anspruch auf individuelle Bezeichnung und Unter-
scheidung.

Für die Bewilligung von Namensänderungen ist die Regierung des Wohnsitzkantons zuständig.
Begründete Gesuche sind dem Departement Volkswirtschaft und Inneres einzureichen.

2.7 Anfang und Ende der Persönlichkeit

Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der Geburt und endet mit dem Tode. Vor der
Geburt ist das Kind unter dem Vorbehalt rechtsfähig, dass es lebend geboren wird (z.B. als Er-
be). Für die Beweisführung wird im informatisierten Standesregister (Infostar) Geburts- und To-
deszeit genau festgehalten.

2.8 Verschollenerklärung

Jeder an der Feststellung des Todes Interessierte kann beim Richter verlangen, dass eine in
hoher Todesgefahr verschwundene oder seit langem nachrichtenlos abwesende Person als
verschollen erklärt wird. Das Gesuch kann frühestens ein Jahr seit dem Verschwinden in hoher
Todesgefahr oder fünf Jahre seit der letzten Nachricht gestellt werden. Wenn auf das vom
Richter durchzuführende Aufrufverfahren während mindestens einem Jahr seit der erstmaligen
Publikation im Amtsblatt von der verschwundenen Person kein Lebenszeichen eingeht, wird die
Verschollenerklärung ausgesprochen, d.h. der Tod gilt auf den Zeitpunkt des Verschwindens in
hoher Todesgefahr oder der letzten Nachricht als erwiesen. Die Verschollenerklärung wird im
Infostar erfasst.

2.9 Persönlichkeitsschutz

Wer in seiner Persönlichkeit verletzt ist oder eine solche Verletzung befürchten muss, kann bei
den gerichtlichen Instanzen klagen (Bsp.: Unterlassungsklage, Beseitigungsklage, Klage auf
Berichtigung/Urteilspublikation, Schadenersatz- oder Genugtuungsklage).
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3 Die juristischen Personen

3.1 Allgemeines

Begriff

Juristische Personen sind „künstliche Gebilde“, die geschaffen werden können, weil es das Ge-
setz so vorsieht. Sie haben eigene Rechtspersönlichkeit, d.h. sie können in eigenem Namen
durch die bei der Gründung notwendigerweise zu bestellenden „Organe“ handeln. Das Privat-
recht kennt sechs juristische Personen: Verein, Stiftung, Aktiengesellschaft, Kommanditaktien-
gesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Genossenschaft. Im öffentlichen Recht
sind insbesondere Körperschaften wie der Bund, der Kanton oder die Gemeinden juristische
Personen.

Sie können alle Rechte und Pflichten haben, die nicht die natürlichen Eigenschaften des Men-
schen voraussetzen (Alter, Geschlecht, Verwandtschaft).

Rechtsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, Sitz

Juristische Personen erlangen ihre eigene Rechtspersönlichkeit (= Rechtsfähigkeit) mit dem
Eintrag im Handelsregister (ohne Eintrag in das Handelsregister entstehen die öffentlich-
rechtlichen Körperschaften und Anstalten, die Vereine, die nicht wirtschaftliche Zwecke verfol-
gen, die kirchlichen Stiftungen und die Familienstiftungen.

.
Eine juristische Person ist handlungsfähig, sobald die nach Gesetz und Statuten vorgesehenen
Organe bestimmt sind.

Der Sitz der juristischen Person befindet sich dort, wo ihre Verwaltung geführt wird. Die Statu-
ten können auch eine andere Regelung vorsehen.

3.2 Vereine

Ein Verein ist eine körperschaftlich organisierte Personenverbindung mit einem politischen, re-
ligiösen, künstlerischen, wohltätigen oder anderen nicht wirtschaftlichen Zweck.

Die Statuten müssen in schriftlicher Form errichtet werden und über den Zweck, der ideellen
und nicht wirtschaftlichen Charakter haben muss, die Mittel (Mittelbeiträge) und die Organisati-
on Aufschluss geben. Als Mindestorgane sieht das Gesetz lediglich den Vorstand und die Ver-
einsversammlung (als oberstes Organ) vor. Das Recht zum Austritt aus einem Verein und zur
Einberufung einer Vereinsversammlung durch eine Anzahl Mitglieder ist gesetzlich garantiert.

Die Auflösung eines Vereins wird durch den Richter verfügt, wenn der Vereinszweck wider-
rechtlich oder unsittlich ist. Die Auflösung erfolgt automatisch, wenn der Verein zahlungsunfähig
ist oder der Vorstand nicht mehr statutengemäss bestellt werden kann. Die Vereinsversamm-
lung kann die Auflösung jederzeit auch selber beschliessen.

3.3 Stiftungen

Eine Stiftung ist ein selbständiges, einem dauernden Zweck gewidmetes Vermögen.

Die Errichtung erfolgt durch öffentliche Urkunde oder letztwillige Verfügung. Eintragungspflichti-
ge Stiftungen erlangen die Rechtspersönlichkeit mit der Aufnahme im Handelsregister.

Die Stiftung wird von Gesetzes wegen aufgehoben, sobald ihr Zweck unerreichbar geworden
ist, und durch den Richter, wenn der Stiftungszweck widerrechtlich oder unsittlich geworden ist.
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Die Stiftungen stehen unter der Aufsicht des Gemeinwesens (Bund, Kanton). Jede Stiftung
muss periodisch ihre Rechnung vorlegen. Die Aufsichtsorgane haben zu prüfen, ob das Stif-
tungsvermögen seinem Zweck entsprechend verwendet wird.
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4 Einleitung Familienrecht

Das Familienrecht gehört zum Privat- oder Zivilrecht. Es bildet den 2. Teil dieses Rechtsgebie-
tes. Die gesetzlichen Grundlagen sind im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) geregelt.
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5 Eherecht

5.1 Verlöbnis

Das Verlöbnis stellt das Versprechen dar, miteinander die Ehe einzugehen. Mit dem Verlöbnis
entsteht keine Klage auf Eingehung der Ehe.

5.2 Eheschliessung

Als Voraussetzung der Ehefähigkeit gelten die Volljährigkeit und die Urteilsfähigkeit.

Die Eheschliessung ist verboten zwischen Verwandten in gerader Linie sowie Geschwistern
und Halbgeschwistern. Frühere Ehen müssen rechtsgültig aufgelöst sein.

Der Eheschliessung geht das Vorbereitungsverfahren voraus, welches wahlweise vom Zivil-
standsamt am Wohnsitz des Bräutigams oder der Braut durchgeführt wird. Dazu und zur Trau-
ung wird auch auf das Modul „Zivilstandswesen“ verwiesen.

Eine geschlossene Ehe ist nichtig, wenn beim Eheabschluss ein Ehehindernis vorlag.

5.2.1 Wirkungen der Eheschliessung

Die Ehegatten werden zu Treue und gegenseitigem Beistand verpflichtet. Sie bestimmen ge-
meinsam die eheliche Wohnung. Die Kündigung der Wohnung oder der Verkauf des Hauses
oder der Wohnung der Familie bedarf der Zustimmung beider Ehegatten. Für die laufenden
Bedürfnisse kann jeder Ehegatte die eheliche Gemeinschaft vertreten. Jeder Ehegatte kann mit
dem anderen oder mit Dritten Rechtsgeschäfte abschliessen. Zuständig für Eheschutzmass-
nahmen ist der Richter am Wohnsitz eines Ehegatten.

Seit 2013 können die Brautleute wählen, ob sie den Ledigennamen des Mannes oder denjeni-
gen der Frau als gemeinsamen Familiennamen tragen wollen, sofern nicht jeder für sich seinen
Ledigennamen behalten möchte. Das gilt auch für gleichgeschlechtliche Paare, die ihre Part-
nerschaft eintragen wollen. Doppelnamen können inskünftig nicht mehr gebildet werden, wohl
aber Allianznamen (die beiden Ledigennamen mit Bindestrich dazwischen), welche aber keinen
juristischen Wert haben.

Ebenso behält jeder Ehegatte das oder die Bürgerrechte, welche er schon vor der Heirat hatte.
Vorbehalten bleiben die besonderen Regelungen des Bürgerrechtsgesetzes in Bezug auf Aus-
länder.

5.3 Ehescheidung

Das Gesetz nennt folgende Scheidungsvoraussetzungen:

- Scheidung auf gemeinsames Begehren (gemeinsame Scheidungseingabe beider Ehegatten
unter Einschluss einer vollständigen Vereinbarung über die Scheidungsfolgen)

- Teileinigung (gemeinsame Scheidungseingabe beider Ehegatten mit dem Antrag, über
den/die strittigen Punkt(e) solle der Richter entscheiden)

- Scheidung auf Klage (Scheidungseingabe durch einen Ehegatten nach vorangegangener
mindestens zweijähriger Trennung. Die Frist kann durch den Richter abgekürzt werden,
wenn dem klagenden Ehegatten die Fortsetzung der Ehe aus schwerwiegenden Gründen
nicht zugemutet werden kann)
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5.3.1 Scheidungsinstanzen

Die Aussprechung der Scheidung oder Trennung erfolgt durch das Familiengericht (Abteilung
des Bezirksgerichtes). Sind sich die Ehepartner über die Scheidung und die Nebenfolgen mit
Konvention einig, ist der Gerichtspräsident als Einzelrichter zuständig. Der Weiterzug an das
Obergericht und das Bundesgericht ist möglich.

5.3.2 Scheidungsurteil

Im Scheidungsurteil werden die gemeinsame elterliche Sorge (als Standardfall; ausnahmswei-
se wird die elterliche Sorge nur einer der Parteien übertragen). die Obhut, die Erziehungsgut-
schriften und der persönliche Verkehr festgelegt. Im Weiteren werden die Unterhaltsbeiträge für
Ehegatte und Kinder geregelt, der Vorsorgeausgleich vorgenommen und die Verteilung des
Vermögens bestimmt.

5.3.3 Wirkungen der Ehescheidung

Die Ehescheidung hat keinen Einfluss auf das Bürgerrecht.

Wird eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft durch Scheidung oder Tod aufgelöst, kann der
Ledigenname jederzeit wieder angenommen werden.

Sämtliche durch die Ehe begründete Pflichten gegenüber dem Ehepartner gehen unter. Das
gegenseitige Erbrecht erlischt.
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6 Eheliches Güterrecht

6.1 Güterstände

Das Güterrecht regelt die vermögensrechtlichen Verhältnisse der Ehegatten (Eigentum, Verwal-
tung und Nutzung des Vermögens während sowie die Verteilung nach Auflösung der Ehe).

Das Gesetz kennt folgende Güterstände:

- Errungenschaftsbeteiligung
- Gütergemeinschaft
- Gütertrennung
- Güterverbindung (altes Recht bis 31. Dezember 1987)

6.2 Merkmale der Güterstände

Als besondere Merkmale der Güterstände können folgende erwähnt werden:

Errungenschaftsbeteiligung (ordentlicher gesetzlicher Güterstand)

Es gibt vier Vermögensmassen: Das Eigengut der Frau, das Eigengut des Mannes, die Errun-
genschaft der Frau und die Errungenschaft des Mannes. Jeder Ehegatte verwaltet und nutzt
seine Errungenschaft und sein Eigengut. Er trifft auch selbständig Verfügungen über diese
Vermögensmassen. Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden mit seinem gesamten Vermögen.

Gütergemeinschaft (durch Ehevertrag)

Das Gesamtgut umfasst alles Vermögen und die Einkünfte beider Ehegatten. Die Güterge-
meinschaft kann sich auf bestimmte Vermögenswerte beschränken.

Gütertrennung (als ausserordentlicher gesetzlicher Güterstand durch richterliches Urteil
oder durch Ehevertrag)

Jeder Ehegatte behält das Eigentum sowie das Nutzungs-, Verwaltungs- und Verfügungsrecht
über sein Vermögen. Die Gütertrennung umfasst stets das gesamte Vermögen. Eine Be-
schränkung auf bestimmte Vermögenswerte ist nicht möglich.

Güterverbindung (durch Ehevertrag oder Erklärung vor dem 1. Januar 1988)

Das Eigentum am eingebrachten Gut wird gewahrt. Nutzung und Verwaltung werden aber zu-
sammengelegt und dem Mann übertragen, der bis zur Teilung auch Eigentümer der Errungen-
schaft ist.

6.3 Ordentlicher Güterstand

Die Ehegatten stehen unter den Vorschriften der Errungenschaftsbeteiligung, sofern sie nicht
durch Ehevertrag etwas anderes vereinbaren oder unter ihnen der ausserordentliche Güter-
stand (Gütertrennung) eingetreten ist.

Durch Ehevertrag, welcher durch einen Notar öffentlich zu beurkunden ist, kann ein anderer
Güterstand angenommen werden. Der Vertragsabschluss kann vor oder nach der Trauung
stattfinden, wobei Minderjährige sowie volljährige Personen unter einer Beistandschaft die Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters benötigen. Auf Begehren eines Ehegatten wird zudem
durch den Richter die Gütertrennung angeordnet, wenn ein wichtiger Grund dafür vorliegt.
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6.4 Begriffe

Eigengut (bei der Errungenschaftsbeteiligung)

Gegenstände, die einem Ehegatten ausschliesslich zum persönlichen Gebrauch dienen sowie
Vermögenswerte, die einem Ehegatten zu Beginn des Güterstandes gehören („in die Ehe ein-
gebrachte Vermögenswerte“) oder ihm später durch Erbgang oder sonst wie unentgeltlich zufal-
len. Zum Eigengut gehören auch Genugtuungsansprüche und Ersatzanschaffungen für Eigen-
gut.

Eigengut (bei der Gütergemeinschaft)

Persönliche Gegenstände und Kleider, Genugtuungsleistungen.

Errungenschaft (bei der Errungenschaftsbeteiligung)

Dies sind die Vermögenswerte, die ein Ehegatte während der Dauer des Güterstandes entgelt-
lich erwirbt. Die Errungenschaft eines Ehegatten umfasst insbesondere seinen Arbeitserwerb;
die Leistungen von Personalfürsorgeeinrichtungen, Sozialversicherungen und Sozialfürsorge-
einrichtungen; die Entschädigung wegen Arbeitsunfähigkeit; die Erträge seines Eigengutes und
die Ersatzanschaffungen für Errungenschaft.

Gesamtgut (bei der Gütergemeinschaft)

Das Gesamtgut gehört beiden Ehegatten zu gesamter Hand. Kein Ehegatte kann über seinen
Anteil am Gesamtgut verfügen. Hierzu ist die Zustimmung beider Ehegatten erforderlich. Zum
Gesamtgut gehört alles, was nicht Eigengut ist.

Eingebrachtes Gut (bei der Güterverbindung)

Vermögenswerte, welche die Ehegatten bei der Eheschliessung bereits besitzen oder die ihnen
während der Ehe durch Erbgang oder Schenkung zufallen.

Sondergut (bei der Güterverbindung)

Persönliche Gegenstände der Ehegatten (Kleider, Schmuck, Sportgeräte usw.); Erwerbsein-
kommen der Ehefrau; Betriebskapital für das eigene Geschäft der Ehefrau; durch Ehevertrag
als Sondergut bezeichnete Vermögenswerte.

Vorschlag

Was vom Gesamtwert der Errungenschaft, einschliesslich der hinzugerechneten Vermögens-
werte und der Ersatzforderungen, nach Abzug der auf ihr lastenden Schulden verbleibt, bildet
den Vorschlag.

Rückschlag

Entspricht der errechnete Vorschlag einem Negativsaldo, so wird dieser Rückschlag genannt,
welcher aber nicht berücksichtigt, sondern mit CHF 0.00 bei der Vorschlagsteilung eingesetzt
wird.

Vorschlagsteilung

Von Gesetzes wegen wird der Vorschlag der Ehegatten halbiert. Durch Ehevertrag kann jede
andere Verteilung vereinbart werden. Die Pflichtteilsansprüche der nicht gemeinsamen Kinder
und deren Nachkommen dürfen nicht beeinträchtigt werden.
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7 Verwandtschaft

7.1 Kindesverhältnis

Die rechtliche Bindung (Kindesverhältnis) zwischen einem Kind und seinen Eltern entsteht

zur Mutter: - mit der Geburt oder durch Adoption

zum Vater: - durch die Ehe mit der Mutter

- durch Anerkennung

- durch Zusprechung des Richters

- durch Adoption

7.1.1 Wirkungen des Kindesverhältnisses

Kinder verheirateter Eltern erhalten entweder den gemeinsamen Familiennamen oder – falls die
Eltern verschiedene Namen tragen – einen der Ledigennamen. Die Kinder erhalten die Bürger-
rechte des Elternteils, auf dem der Familienname basiert. Kinder nicht verheirateter Eltern tra-
gen den Ledigennamen der Mutter; bei einem gemeinsamen Sorgerecht besteht die Möglich-
keit, den Namen des Vaters für die Kinder zu wählen. Das Kind erhält die Bürgerrechte desje-
nigen, dessen Namen es trägt. Das unmündige ausländische Kind eines schweizerischen Va-
ters, der mit der Mutter nicht verheiratet ist, erwirbt das Schweizer Bürgerrecht durch die
Begründung des Kindesverhältnisses zum Vater. Es wird ein gegenseitiges Erbrecht begründet.
Eltern und Kinder sind einander Beistand, Rücksicht und Achtung schuldig. Die Eltern haben
ein Besuchsrecht, falls das Kind nicht bei ihnen wohnt. Zudem haben die Eltern bis zur Volljäh-
rigkeit bzw. zum Abschluss der Ausbildung für den Unterhalt des Kindes aufzukommen.

7.2 Anerkennung

Die Anerkennung durch den Vater erfolgt durch Erklärung vor dem Zivilstandsbeamten oder
durch letztwillige Verfügung oder vor dem Richter, wenn eine Klage auf Feststellung der Vater-
schaft hängig ist.

7.2.1 Wirkungen der Anerkennung

Durch die Anerkennung werden das gegenseitige Erbrecht und die Unterstützungspflicht er-
wirkt. Name und Bürgerrecht des Kindes werden nicht beeinflusst.

7.3 Adoption

Ehepaare, die mindestens fünf Jahre verheiratet oder 35-jährig sind, können ein Kind adoptie-
ren.

Ausnahme: Das Kind des Ehegatten. In diesem Fall müssen die Ehegatten unabhängig vom Al-
ter 5 Jahre verheiratet sein. Unverheiratete Personen müssen 35-jährig sein.

Im Weiteren müssen die Adoptiveltern das Kind ein Jahr gepflegt haben. Das Kind muss min-
destens 16 Jahre jünger sein als die Adoptiveltern. Urteilsfähige Kinder müssen der Adoption
zustimmen. Leibliche Eltern sowie beim bevormundeten Kind die Aufsichtsbehörde, müssen
zustimmen. Für die Adoption einer verheirateten Person ist die Zustimmung ihres Ehegatten er-
forderlich.

Das Gesuch um Adoption ist beim Departement Volkswirtschaft und Inneres, welches die Ab-
klärungen vornimmt, einzureichen. Die Aussprechung der Adoption erfolgt durch Verfügung des
Departements Volkswirtschaft und Inneres. Es erfolgt die Mitteilung an das zuständige Zivil-
standsamt.
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7.3.1 Wirkungen der Adoption

Das Adoptivkind erhält die Rechtsstellung eines leiblichen Kindes der Adoptiveltern (Name,
Bürgerrecht, gegenseitiges Erbrecht, Unterstützungspflicht usw.). Dem Kind kann ein neuer
Vorname gegeben werden. Die Adoptiveltern dürfen ohne ihre Zustimmung den Eltern des Kin-
des nicht bekannt gegeben werden. Sämtliche rechtlichen Bindungen zu den leiblichen Ver-
wandten erlöschen, mit Ausnahme des Eheverbotes.

Für Adoptionen, welche vor dem 1. April 1973 vorgenommen und nicht dem neuen Recht un-
terstellt wurden, gelten noch die altrechtlichen Bestimmungen.

7.4 Elterliche Sorge

Unter der elterlichen Sorge versteht man das Recht und die Pflicht der Eltern, ihre Kinder zu er-
ziehen, für sie zu sorgen und sie gegenüber Dritten zu vertreten.

Die elterliche Sorge steht den verheirateten Eltern gemeinsam zu, sonst der Mutter. Bei Auflö-
sung der Ehe entscheidet der Richter, wobei die Weiterführung der gemeinsamen elterlichen
Sorge die Regel ist; das Besuchsrecht des anderen Elternteils bleibt gewahrt. Stiefeltern (Ehe-
gatten von Inhabern der elterlichen Sorge) sind berechtigt und verpflichtet, bei der Erziehung
mitzuwirken. Den Pflegeeltern steht die elterliche Sorge zu, soweit es für die Erfüllung ihrer
Aufgabe erforderlich ist.

7.5 Schutz des Kindes

Der Kindesschutz umfasst verschiedene Stufen behördlicher Eingriffe in die elterliche Sorge:

- die geeigneten Massnahmen (Ermahnungen, Weisungen betreffend Pflege, Erziehung und
Ausbildung)

- die Beistandschaft (Erziehungsbeistandschaft mit und ohne Beschränkung der elterlichen
Sorge, Feststellung der Vaterschaft);

- die Aufhebung der elterlichen Obhut (Wegnahme des Kindes und Unterbringung in einem
Heim oder in einer Pflegefamilie);

- die Entziehung der elterlichen Sorge.

Für den zwangsweisen Entzug der elterlichen Sorge sowie alle anderen erstinstanzlichen Mas-
snahmen ist die Kindesschutzbehörde zuständig.

7.6 Kindesvermögen

Das Kindesvermögen wird grundsätzlich durch die Eltern verwaltet. Steht die elterliche Sorge
nur einem Elternteil zu (Scheidung, Tod, teilweiser Entzug), so hat dieser der Kindesschutzbe-
hörde ein Inventar über das Kindesvermögen einzureichen und, falls es die gleichnamige Be-
hörde als notwendig erachtet, periodisch Bericht zu erstatten. Die Erträge des Vermögens dür-
fen für Unterhalt, Erziehung und Ausbildung herangezogen werden, mit Bewilligung der Behör-
de auch das Vermögen selbst. Das Erwerbseinkommen kann das Kind selber verwalten und
nutzen; wenn es bei den Eltern wohnt, hat es ein Kostgeld zu bezahlen. Bei pflichtwidrigem
Verhalten ordnet die Kindesschutzbehörde die Sicherstellung des Kindesvermögens an oder
entzieht den Eltern die Verwaltungsbefugnis.

7.7 Unterstützungspflicht in der Familie

Unter Unterstützungspflicht in der Familie versteht man die Verpflichtung, den Angehörigen
beizustehen, wenn sie ohne Hilfe in Not geraten würden. Dazu gehören auch finanzielle Leis-
tungen. Unterstützungspflichtig sind Verwandte in auf- und absteigender Linie. Erst wenn von
den Verwandten keine, nur ungenügende oder nicht rechtzeitig Hilfe erhältlich gemacht werden
kann, kommt die öffentliche Hand (Fürsorge) zum Zuge. Dazu wird auch auf die Ausführungen
zum Fürsorgerecht im Modul „Soziale Sicherheit“ verwiesen.
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8 Erwachsenenschutz

8.1 Allgemeines

Seit Inkrafttreten des ZGBs im Jahre 1912 diente das Vormundschaftsrecht als dritte Abteilung
im Familienrecht als organisierte Fürsorge für Personen, die persönlich und vermögensrechtlich
ihre eigenen Interessen nicht mehr genügend wahrzunehmen vermochten. Am 01.01.2013 trat
das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft, welches fundamentale Neuerungen
aufweist, v.a. in Bezug auf den Erwachsenenschutz. Einhergehend mit dem neuen Recht hat
sich auch die Behördenorganisation im Kanton Aargau grundlegend verändert.

Neu wird nicht mehr zwischen Vormundschaft, Beiratschaft und Beistandschaft unterschieden,
es gibt vielmehr nur noch verschiedene Arten von Beistandschaften (die Vormundschaft ge-
langt noch bei Kindern zur Anwendung, welche das 18. Lebensjahr noch nicht zurückgelegt ha-
ben). Die altrechtlichen Massnahmen werden in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des neu-
en Rechts sukzessive umgewandelt.

Zudem wurde dem Selbstbestimmungsrecht im Gesetz mehr Beachtung geschenkt, indem nun
explizit der Vorsorgeauftrag sowie die Patientenverfügung ausführlich geregelt sind. Ebenfalls
geregelt werden das generelle Vertretungsrecht des Ehegatten bzw. des eingetragenen Part-
ners, die Vertretung bei medizinischen Massnahmen sowie der Aufenthalt in Wohn- und Pfle-
geeinrichtungen.

8.2 Behördenorganisation

Als Vormundschaftsbehörde amtete unter dem alten Recht der Gemeinderat der jeweils zu-
ständigen Gemeinde. Neurechtlich treten im Kanton Aargau die neu eingeführten Familienge-
richte (Abteilungen der Bezirksgerichte) als Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde an deren
Stelle und entscheiden erstinstanzlich alle Schutzfälle. Die Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde ist eine interdisziplinäre Fachbehörde bestehend aus drei Mitgliedern; nebst dem Ge-
richtspräsidenten bringen zwei Fachrichter besondere Kenntnisse in Psychologie sowie Sozial-
arbeit mit ein.

Für die Abklärungen des Sachverhaltes und die Anstellung der Berufsbeistände, welche die
Kindes- und Erwachsenenschutzfälle führen, sind weiterhin die einzelnen Gemeinden zustän-
dig.

Mit der Auflösung der Bezirksämter Ende 2012 wird die Zivilabteilung des Obergerichts zur ein-
zigen Aufsichts- und Beschwerdebehörde.

8.3 Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Mit dem neu geregelten Vorsorgeauftrag kann eine Person das Selbstbestimmungsrecht für
den Fall der Urteilsunfähigkeit (z.B. durch Unfall, Demenz) wahren. Sie kann eine natürliche
oder juristische Person (z.B. Versicherung) beauftragen, sich bei Eintritt der Urteilsunfähigkeit
um ihre persönlichen und/oder finanziellen Belange zu kümmern und/oder sie im Rechtsverkehr
zu vertreten. Der Vorsorgeauftrag ist eigenhändig zu errichten oder öffentlich zu beurkunden.
Erhält nun die Erwachsenenschutzbehörde Kenntnis einer urteilsunfähig und schutzbedürftig
gewordenen Person, so klärt sie zuerst ab, ob ein Vorsorgeauftrag vorhanden ist, bevor eine
Massnahme getroffen wird.

Mit der Patientenverfügung kann eine Person ebenfalls im Hinblick auf den Eintritt der Urteils-
unfähigkeit schriftlich festlegen, welche medizinischen Massnahmen sie wünscht und/oder wel-
che Person bei solchen Entscheidungen vertretungsberechtigt ist. Der behandelnde Arzt hat im
Ernstfall abzuklären, ob eine solche Verfügung vorliegt. Die Erwachsenenschutzbehörde hat
dann einzuschreiten, wenn sie von einer Missachtung der Patientenverfügung Kenntnis erhält.



14

Modul 14 14 | 14 Ausgabe Januar 2016

8.4 Beistandschaften

Die Erwachsenenschutzbehörde errichtet bei einer volljährigen Person gemäss Art. 390 ZGB
eine Beistandschaft:

- Wenn wegen einer geistigen Behinderung, einer psychischen Störung oder eines ähnlichen
in der Person liegenden Schwächezustandes jemand ihre Angelegenheiten nur teilweise
oder gar nicht besorgen kann.

- Wenn wegen vorübergehender Urteilsunfähigkeit oder Abwesenheit in Angelegenheiten, die
erledigt werden müssen, jemand weder selber handeln noch eine Vertretung bezeichnen
kann.

Es sind verschiedene Arten von Beistandschaften vorgesehen:

- „Begleitbeistandschaft“: Hierbei erhält die hilfsbedürftige Person auf eigenen Wunsch in be-
stimmten Angelegenheiten begleitende Unterstützung. Die Handlungsfähigkeit der betroffe-
nen Person ist dabei nicht eingeschränkt.

- „Vertretungsbeistandschaft“: Die hilfsbedürftige Person wird in bestimmten Angelegenheiten
durch den Beistand vertreten. Die Handlungsfähigkeit kann von der Erwachsenenschutzbe-
hörde entsprechend eingeschränkt werden.

- „Mitwirkungsbeistandschaft“: Bei bestimmten Handlungen der hilfsbedürftigen Person wird
zu deren Schutz die Zustimmung des Beistandes benötigt. Die Handlungsfähigkeit ist von
Gesetzes wegen entsprechend eingeschränkt. Der Beistand handelt hier aber nicht als Ver-
treter, sondern verleiht mit seiner Zustimmung zu einer Handlung erst Rechtswirksamkeit.
Innerhalb der jeweiligen Beistandschaftsart ist die Massnahme von der Erwachsenen-
schutzbehörde masszuschneidern, d.h. sie müssen entsprechend den individuellen Bedürf-
nissen der betroffenen Personen entsprechend ausgestaltet werden. Zudem sind die obigen
drei Beistandschaftsarten frei kombinierbar.

- „Umfassende Beistandschaft“: Entspricht der altrechtlichen Vormundschaft. Hierbei entfällt
die Handlungsfähigkeit der betroffenen Person von Gesetzes wegen betreffend allen Ange-
legenheiten der Personen- und Vermögenssorge sowie im Rechtsverkehr.

8.5 Führung der Beistandschaft

Zu den Aufgaben des Beistandes gehören u.a. folgende Tätigkeiten:

- Persönliche Fürsorge (Unterbringung, Erziehung, Beschäftigung, Sorge für das persönliche
Wohl)

- Vermögensrechtliche Betreuung (Inventaraufnahme, Rechnungsführung, sichere Kapitalan-
lage, Verwaltung des Einkommens, Versicherungsschutz)

- Rechnungs- und Berichtsablage mindestens alle zwei Jahre an die Erwachsenenschutzbe-
hörde

- Rechtliche Vertretung, wobei urteilsfähige Verbeiständete bei wichtigen Angelegenheiten zu
befragen sind

Die Selbständigkeit des Beistandes ist nicht absolut. Die Erwachsenenschutzbehörde hat gene-
rell eine Aufsichtspflicht. Bei wichtigen Geschäften wie Darlehensaufnahme, Verkauf von
Grundstücken, Ehe- und Erbteilungsverträgen, Erbausschlagung usw. hat die Behörde zuzu-
stimmen.

Die Beistandschaft endet von Gesetzes wegen mit dem Tod der betroffenen Person. Die Er-
wachsenenschutzbehörde hebt die Beistandschaft auf, sobald für die Fortdauer kein Grund
mehr besteht.
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8.6 Fürsorgerische Unterbringung

Wenn die erforderliche Fürsorge auf keine andere Weise mehr erbracht werden kann, das
heisst, wenn mildere Massnahmen sich als unwirksam erweisen, ist eine fürsorgerische Unter-
bringung zu verfügen. Zuständig für die Unterbringung oder die Zurückhaltung in einer Anstalt
ist bei volljährigen Personen nebst dem Amtsarzt die Erwachsenenschutzbehörde.
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A-16 Sachenrecht

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden
1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Grundbuchämter
1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates
1.1.2.2.2 Zuständigkeiten
1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung
1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente ab USB-Stick

D-05-02-04

D-09-01-04

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-

ZGB mitnehmen
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G-18 Schuldbetreibung und Konkurs

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Betreibungs- und Konkursämter
1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates
1.1.2.2.2 Zuständigkeiten
1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung
1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente ab USB-Stick

D-05-02-05

D-09-01-05

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

D-09-01-01
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1 Einleitung

Aufgabe der Betreibungsämter ist es, Geldschulden oder Sicherheitsleistungen, welche nicht
freiwillig erfüllt werden, zwangsweise durchzusetzen. Es handelt sich dabei um eine staatliche
Hilfe im Sinne der Zivilrechtspflege. Die staatliche Tätigkeit löst die aus früheren Rechtsord-
nungen weit verbreitete Selbsthilfe ab, welche die grosse Gefahr sozialer Störungen in sich
trug. Die Betreibungsämter haben bei der Durchführung der Zwangsvollstreckung die besonde-
ren Interessen der am Verfahren Beteiligten zu wahren. Sie dürfen dabei keine materiell rechtli-
chen Entscheidungen treffen. Folgende Prinzipien sind zu beachten.

Schuldnerschutz
Der Schuldner haftet mit seinem Vermögen und künftigem Einkommen für Verpflichtungen, die
in Geldzahlung oder auf Sicherheitsleistung zu erfüllen sind. Diese Haftung kann vom Gläubi-
ger aber nicht unbeschränkt in Anspruch genommen werden. Dem Schuldner und seiner Fami-
lie ist deshalb das Existenzminimum zu belassen. Für die Festsetzung des Existenzminimums
gibt es kantonale Richtlinien. Das Betreibungsamt wendet diese Richtlinien bei der Zwangsvoll-
streckung nach seinem Ermessen an.

Gläubigerinteressen
Das Betreibungsamt soll dem Gläubiger rasch und ohne hohe Kosten zu seinem Recht verhel-
fen.

Drittansprüche
Unter Umständen machen Dritte, welche am Verfahren nicht direkt beteiligt sind, an den für die
Vollstreckung in Aussicht genommenen Vermögenswerten des Schuldners eigene Rechte gel-
tend. In diesen Fällen setzt das Betreibungsamt die erforderlichen Fristen an, damit solche An-
sprüche durch einen richterlichen Entscheid materiell-rechtlich geklärt werden können.
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6 Einleitungsverfahren

Das Einleitungsverfahren beginnt mit der Stellung des Betreibungsbegehrens und erstreckt sich
bis und mit der Beseitigung eines allfällig erhobenen Rechtsvorschlages. Nachstehend werden
die einzelnen Schritte näher erläutert.

6.1 Betreibungsbegehren

Bei allen Betreibungsarten wird die Betreibung auf Begehren des Gläubigers eingeleitet. Zwin-
gend erforderliche Angaben auf dem Betreibungsbegehren sind:

- Name, Vorname und genaue Adresse des Schuldners
- Name und Adresse des Gläubigers und eines allfälligen Vertreters
- Forderung in Schweizer Franken und allfälliger Zins
- Forderungsurkunde bzw. Grund der Forderung
- Unterschrift des Gläubigers

6.2 Zahlungsbefehl

Die Angaben des Betreibungsbegehrens werden auf den Zahlungsbefehl übertragen. Der Zah-
lungsbefehl wird wenn möglich an den Schuldner persönlich oder an eine in Haushaltgemein-
schaft lebende erwachsene Person übergeben. Die Übergabe erfolgt durch einen Angestellten
des Betreibungsamtes, durch die Post oder die Polizei. Der Schuldner wird im Zahlungsbefehl
aufgefordert, dass er die Forderung innert 20 Tagen seit Zustellung zu bezahlen hat. Bestreitet
er die Forderung, so beträgt die Frist für den Rechtsvorschlag 10 Tage. Wird die Forderung in-
nert Frist weder bezahlt noch bestritten, so kann der Gläubiger nach Ablauf von 20 Tagen die
Fortsetzung der Betreibung verlangen.

Der Zahlungsbefehl in der ordentlichen Betreibung auf Pfändung oder Konkurs sowie in der Be-
treibung auf Verwertung eines Faustpfandes verjährt nach Ablauf eines Jahres seit der Zustel-
lung, in der Grundpfandbetreibung nach 2 Jahren und in der Wechselbetreibung nach 1 Monat.

6.3 Rechtsvorschlag

Will der Schuldner den Bestand der Forderung oder die Fälligkeit derselben bestreiten, so hat
er innerhalb 10 Tagen seit Zustellung des Zahlungsbefehles Rechtsvorschlag zu erheben. Oft-
mals erhebt der Schuldner Rechtsvorschlag nur um Zeit zu gewinnen. Der Rechtsvorschlag
kann mündlich oder schriftlich erfolgen. In der Wechselbetreibung muss der Rechtsvorschlag
schriftlich und begründet erfolgen. Die Frist für den Rechtsvorschlag beträgt bei dieser Betrei-
bungsart lediglich 5 Tage (Wechselstrenge).

6.4 Beseitigung des Rechtsvorschlages

Da der Rechtsvorschlag den Unterbruch der Betreibung bewirkt, kann der Gläubiger die
Zwangsvollstreckung seiner Forderung nur weiterverfolgen, wenn er den Rechtsvorschlag be-
seitigen lässt oder wenn der Schuldner den Rechtsvorschlag durch schriftliche Erklärung zu-
rückzieht. Je nach dem, was der Gläubiger für Forderungstitel in den Händen hat, muss er fol-
gende Wege zur Beseitigung des Rechtsvorschlages beschreiten:

6.4.1 Definitive Rechtsöffnung

Ist der Gläubiger im Besitz eines vollstreckbaren gerichtlichen Entscheids, einer vollstreckbaren
öffentlichen Urkunde oder einer Verfügung einer schweizerischen Verwaltungsbehörde, so
kann der Gläubiger beim zuständigen Gericht des Betreibungsortes (im Kanton Aargau das Be-
zirksgericht) die definitive Rechtsöffnung verlangen.
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7 Betreibungsarten

Das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz regelt die Zwangsvollstreckung, die auf Geldzah-
lung oder Sicherheitsleistung gerichtet ist. Daneben dient die Einleitung einer Betreibung auch
zur Unterbrechung der Verjährungsfrist. Das Gesetz unterscheidet folgende Betreibungsarten:

- Ordentliche Betreibung auf Pfändung (diese Betreibungsart wird vom Betreibungsamt be-
stimmt)

- Ordentliche Betreibung auf Konkurs (diese Betreibungsart wird vom Betreibungsamt be-
stimmt)

- Betreibung auf Verwertung eines Faustpfandes (muss der Gläubiger ausdrücklich verlan-
gen)

- Betreibung auf Verwertung eines Grundpfandes (muss der Gläubiger ausdrücklich verlan-
gen)

- die Wechselbetreibung (muss der Gläubiger ausdrücklich verlangen)

Anmerkung: Damit das Betreibungsamt in der Lage ist zu bestimmen, welcher Schuldner der
ordentlichen Betreibung auf Pfändung und welcher Schuldner der Konkursbetreibung unterliegt,
führt es von Amtes wegen ein Verzeichnis über die im Handelsregister eingetragenen Firmen in
seinem Betreibungskreis. Das Betreibungsamt orientiert sich hiezu anhand der täglichen Publi-
kationen im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

7.1 Ordentliche Betreibung auf Pfändung

Frühestens nach 20 Tagen seit Zustellung des Zahlungsbefehles kann der Gläubiger, sofern
kein Rechtsvorschlag erhoben oder dieser durch ein Gerichtsurteil beseitigt worden ist, die
Fortsetzung der Betreibung verlangen. Dieses Recht erlischt mit Ablauf eines Jahres seit Zu-
stellung des Zahlungsbefehles, verlängert sich aber bei Rechtsvorschlag um die Dauer des Ge-
richts- oder Verwaltungsverfahrens.

7.1.1 Pfändungsvollzug

Nach Eingang des Fortsetzungsbegehrens kündigt das Betreibungsamt dem Schuldner die
Pfändung so an, dass dieser spätestens einen Tag vorher über die bevorstehende Pfändung
orientiert ist. Der Schuldner ist bei Straffolge verpflichtet, der Pfändung beizuwohnen oder sich
dabei vertreten zu lassen.

Über den Vollzug der Pfändung wird ein Protokoll aufgenommen. Gepfändet wird nicht mehr,
als zur Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung nebst Zins und Kosten notwendig ist.
Dazu schätzt das Betreibungsamt die gepfändeten Gegenstände. Das Betreibungsamt beach-
tet bei der Pfändung im Allgemeinen folgende Reihenfolge:

1. Bewegliches Vermögen (Fahrzeuge, Schmucksachen, teure Bilder und Teppiche etc.), For-
derungen (Post- und Bankguthaben, Debitorenguthaben, Forderungen aus Versicherungs-
leistungen) und beschränkt pfändbare Ansprüche (Lohn und Verdienst, Pensionen und Leis-
tungen jeder Art, die einen Erwerbsausfall oder Unterhaltsanspruch abgelten unter Berück-
sichtigung des Notbedarfs (Existenzminimum) des Schuldners)

2. Unbewegliches Vermögen (bebaute und unbebaute Grundstücke, Stockwerkeigentumsan-
teile)

3. Vermögenswerte, welche mit Arrest belegt oder von Dritten als Eigentum beansprucht wer-
den

7.1.2 Unpfändbare Vermögenswerte

Kompetenzgegenstände des Schuldners und seiner Familie wie Kleider, unentbehrliche Möbel,
Kochgeschirr, Berufswerkzeuge etc. dürfen nicht gepfändet werden. Ebenfalls absolut un-
pfändbar sind die Renten der eidg. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung.
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7.2 Ordentliche Betreibung auf Konkurs

Ab Eingang des Fortsetzungsbegehrens nimmt die Betreibung auf Konkurs im Vergleich zur
Betreibung auf Pfändung einen anderen Verlauf. Ist der Schuldner im Handelsregister eingetra-
gen (z.B. als Inhaber einer Einzelfirma, als juristische Person oder Handelsgesellschaft u.w.m.),
so stellt das Betreibungsamt nicht eine Pfändungsankündigung sondern eine Konkursandro-
hung aus. Handelt es sich aber bei der Forderung um eine öffentlich-rechtliche wie zum Bei-
spiel Steuern, Abgaben, Bussen oder um eine privatrechtliche wie Alimente oder Prämien der
obligatorischen Unfallversicherung, so ist die Betreibung auch gegen einen im Handelsregister
eingetragenen Schuldner auf dem Wege der Pfändung fortzusetzen.
Der Gläubiger hat kein Wahlrecht zwischen der Betreibung auf Konkurs und der Betreibung auf
Pfändung. Um die richtige Betreibungsart anwenden zu können, haben die Betreibungsämter
ein Verzeichnis derjenigen Firmen und Personen ihres Amtskreises zu führen, welche im Han-
delsregister eingetragen sind.

7.2.1 Konkursandrohung

Das Betreibungsamt stellt auf Grund des Fortsetzungsbegehrens und unter Berücksichtigung
der oben erwähnten Kriterien die Konkursandrohung aus. Diese wird, wie auch der Zahlungs-
befehl, dem Schuldner persönlich oder durch die Post zugestellt. Die Konkursandrohung enthält
die Aufforderung an den Schuldner, den Gläubiger innert 20 Tagen für die Forderung samt Zins
und Kosten zu befriedigen. Mit Zustellung der Konkursandrohung an den Schuldner und der
Rücksendung des Doppels an den Gläubiger endet die Zuständigkeit des Betreibungsamtes.

7.2.2 Konkursbegehren, Konkurseröffnung

Bezahlt der Schuldner nicht, so kann der Gläubiger nach Ablauf der Zahlungsfrist beim zustän-
digen Gericht (im Kt. AG das Bezirksgericht) das Konkursbegehren stellen. Dieses Recht des
Gläubigers erlischt mit Ablauf von 15 Monaten seit Zustellung des Zahlungsbefehls.

Nach Eingang des Konkursbegehrens beim zuständigen Gericht werden die Parteien vorgela-
den und das Gericht entscheidet über die Konkurseröffnung auch in Abwesenheit der Parteien.
Die Konkurseröffnung wird dem Schuldner, dem Gläubiger, dem Konkursamt, dem Handelsre-
gisteramt, dem Grundbuchamt und dem Betreibungsamt mitgeteilt. Mit der Durchführung des
Konkurses wird das Konkursamt beauftragt.

Das Konkursverfahren unterscheidet sich vom Pfändungsverfahren insbesondere dadurch, als
es sich beim Konkursverfahren um eine Generalexekution handelt, beim Pfändungsverfahren
um eine Spezialexekution. Während bei der Spezialexekution nur gerade so viele Aktiven ge-
pfändet werden, wie zur Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung notwendig sind, so
fallen bei der Generalexekution sämtliche Aktiven in die Konkursmasse ungeachtet der Ge-
samthöhe aller Forderungen. Wir unterscheiden im Konkursverfahren das ordentliche und das
summarische Konkursverfahren. Das ordentliche Konkursverfahren ist sehr umfangreich und
kostenintensiv, während das summarische Konkursverfahren ein vereinfachtes, schnelles und
kostengünstiges Verfahren darstellt. In rund 95 % der Konkursverfahren wird das summarische
Konkursverfahren angewendet.



18

Modul 18 18 | 15 Ausgabe Januar 2016

7.4 Wechselbetreibung

Die Besonderheit dieser Betreibungsart liegt nebst den verkürzten Fristen darin, dass es weder
eine Fortsetzung der Betreibung noch eine Verwertung gibt. Mit der Zustellung des Zahlungs-
befehles an den Schuldner und der Retournierung des Doppels an den Gläubiger (wenn kein
Rechtsvorschlag) oder an das Gericht (bei Rechtsvorschlag) ist die Arbeit des Betreibungsam-
tes erledigt. Nicht zu vergessen ist, dass die Betreibungsferien auf die Wechselbetreibung kei-
nen Einfluss haben.

Für Forderungen, die sich auf einen Wechsel oder einen Check gründen, kann der Gläubiger
die Wechselbetreibung nur dann verlangen, wenn der Schuldner im Handelsregister eingetra-
gen ist.

Der Gläubiger muss die Wechselbetreibung ausdrücklich verlangen und den Wechsel oder den
Check dem Betreibungsbegehren im Original beilegen.

7.4.1 Inhalt des Zahlungsbefehls

Der Inhalt des Zahlungsbefehles unterscheidet sich gegenüber den vier anderen Betreibungs-
arten durch die verkürzten Fristen und die strengeren Anforderungen an den Rechtsvorschlag,
was nur im Zusammenhang mit der Wechselstrenge zu verstehen ist. Es gelten daher folgende
Bestimmungen:

- Die Zahlungsfrist beträgt nur 5 Tage.
- Die Frist für den Rechtsvorschlag beträgt nur 5 Tage.
- Der Rechtsvorschlag muss schriftlich und begründet erhoben werden.
- Im Falle von Rechtsvorschlag sendet das Betreibungsamt das Gläubigerdoppel des Zah-
lungsbefehles samt Wechsel oder Check im Original an das Gericht und benachrichtigt da-
von den Gläubiger.

- Das Gericht lädt die Parteien vor und entscheidet auch in ihrer Abwesenheit innert 10 Tagen
seit Erhalt des Rechtsvorschlages.

- Der Entscheid über die Bewilligung des Rechtsvorschlages kann nur innert 5 Tagen mit Be-
schwerde nach ZPO angefochten werden.

7.4.2 Besonderheiten beim Rechtsvorschlag

Der Rechtsvorschlag wird nur bewilligt, wenn:

- durch Urkunden bewiesen werden kann, dass die Forderung getilgt, nachgelassen oder ge-
stundet ist,

- Fälschung des Forderungstitels glaubhaft gemacht werden kann,
- der Inhaber des Wechsels bewusst zum Nachteil des Schuldners gehandelt hat (OR 1007).

Wurde kein Rechtsvorschlag erhoben oder ist dieser beseitigt worden und ist der Schuldner der
Zahlungsaufforderung trotzdem nicht nachgekommen, so kann der Gläubiger das Konkursbe-
gehren stellen. Dieses Recht erlischt nach Ablauf 1 Monats seit Zustellung des Zahlungsbefeh-
les.
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G-24 Zivilstandswesen

ÜK-Leistungsziele

1.1.2.1.2 Staatsaufgaben Gemeinden
1.1.2.2.1 Hauptaufgaben des Staates
1.1.2.2.2 Zuständigkeiten
1.1.2.2.3 Aufgabenverteilung
1.1.3.1.1 Auftrag des Lehrbetriebs

Dokumente ab USB-Stick

-

Vorbereitungsaufgabe (noch auszudrucken und gelöst in den
ÜK-Unterricht mitzubringen)

-

Handout G-24_1 und G-24_2 ab Internet vor Unterricht ausdrucken (www.ov-ag.ch  Lernen-
de Überbetriebliche Kurse LLD/ÜK-Lehrmittel)
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1 Wichtige Rechtsgrundlagen

1.1 Bund

- Schweizerisches Zivilgesetzbuch
- Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partner-
schaftsgesetz)

- Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht
- Zivilstandsverordnung
- Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen
- Bundesgesetz über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts (Bürgerrechtsgesetz)
- Verordnung über die Gebühren zum Bürgerrechtsgesetz

1.2 Kanton

- Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch
- Dekret über die Zivilstandskreise
- Kantonale Zivilstandsverordnung
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2 Allgemeines

2.1 Bedeutung des Zivilstandswesens

Das Zivilstandswesen hat sich im Laufe der Zeit aus einer verhältnismässig einfachen amtli-
chen Aufzeichnung von Zivilstandsereignissen (Geburt, Tod, Eheschliessung, Kindesanerken-
nung) zu einem komplizierten Zweig der Rechts- und Verwaltungswissenschaft entwickelt. Den
Beurkundungen der Zivilstandsämter kommt grosse rechtliche Tragweite zu.

Die Beurkundung der Zivilstandsfälle ist im heutigen Zeitalter auf der ganzen Welt üblich. Das
Zivilstandswesen ist auf die Bedürfnisse des verwalteten Staates ausgerichtet. Der moderne
Sozialstaat kann ohne ein einheitlich geführtes Zivilstandsregister nicht funktionieren.

In der Schweiz führten bis zum Jahre 1875 die Pfarrämter der verschiedenen Konfessionen die
Zivilstandsbücher. Schon damals hatte man jedoch die Bedeutung einer einheitlichen Register-
führung erkannt. Um für jede Bürgerin und jeden Bürger gleiches Recht zu schaffen und Vorur-
teile, auch konfessioneller Art, so weit als möglich auszuschalten, wurde auf den 1. Januar
1876 die Führung der Zivilstandsregister den weltlichen Behörden übertragen. Bei der grossen
Bedeutung des Zivilstandswesens für die Rechtsordnung, sowohl für die Einzelperson als auch
für das Gemeinwesen, hat der Staat durch Gesetz und Verordnung genau festgelegt, welche
Zivilstandsereignisse zu beurkunden sind und auf welche Weise die Beurkundungen zu erfol-
gen haben. Im Jahre 1929 wurde schweizweit das Familienregister eingeführt. Dieses wurde
durch das heutige informatisierte Standesregister (Infostar) im Jahr 2004 abgelöst. Heute wer-
den alle zivilstandsamtlichen Beurkundungen elektronisch vorgenommen.

2.2 Begriff des Personenstandes

In der Schweiz zählen insbesondere folgende Elemente zum Personenstand:

1. Die eine Person unmittelbar betreffenden Zivilstandstatsachen wie die Geburt, die Heirat,
der Tod

2. Die personen- und familienrechtliche Stellung einer Person wie die Mündigkeit, die Ab-
stammung, die Ehe, die eingetragene Partnerschaft

3. Die Namen (Vornamen, Familienname und Ledigname)
4. Die Kantons- und Gemeindebürgerrechte
5. Die Staatsangehörigkeit

2.3 Aufgaben

Die Zivilstandsämter erfüllen insbesondere folgende Aufgaben:

1. Sie führen das Personenstandsregister in elektronischer Form
2. Sie erstellen die Mitteilungen und Auszüge
3. Sie führen das Vorbereitungsverfahren der Eheschliessung durch und vollziehen die Trau-
ung

4. Sie führen das Vorverfahren für die eingetragene Partnerschaft durch und beurkunden diese
öffentlich

5. Sie nehmen Erklärungen zum Personenstand entgegen

Das Personenstandsregister erbringt für die beurkundeten Tatsachen den vollen Beweis. Des-
halb darf nur beurkundet werden, was nachgewiesen ist.
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Die kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen erfüllen insbesondere folgende Aufga-
ben:

1. Sie beaufsichtigen die Zivilstandsämter
2. Sie unterstützen und beraten die Zivilstandsämter
3. Sie wirken in einem bestimmten Umfang bei der Registerführung und beim Vorbereitungs-
verfahren der Eheschliessung sowie beim Vorverfahren für die eingetragene Partnerschaft
mit

4. Sie erlassen Verfügungen über die Anerkennung und die Eintragung im Ausland eingetrete-
ner Zivilstandstatsachen sowie ausländischer Entscheidungen, die den Personenstand be-
treffen

5. Sie sorgen für die Aus- und Weiterbildung der im Zivilstandswesen tätigen Personen

Im Kanton Aargau nimmt das Departement Volkswirtschaft und Inneres durch die Zivilstands-
aufsicht die Aufgaben der Aufsichtsbehörde wahr.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) übt durch das Eidgenössische Amt
für das Zivilstandswesen (EAZW) die Oberaufsicht über das schweizerische Zivilstandswesen
aus.
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3 Organisation

3.1 Zivilstandskreise

Die Kantone legen die Zivilstandskreise fest.

Im Kanton Aargau gibt es seit 01.01.2014 noch 18 Zivilstandskreise. Regionale Zivilstandsäm-
ter befinden sich in Aarau, Aarburg, Baden, Bad Zurzach, Bremgarten, Brugg, Laufenburg,
Lenzburg, Leuggern, Mellingen, Menziken, Muri, Rheinfelden, Schöftland, Sins, Wettingen,
Wohlen und Zofingen. Die aargauische Gemeinde Bergdietikon ist durch einen Vertrag zwi-
schen den Kantonen Aargau und Zürich dem zürcherischen Zivilstandskreis Dietikon angeglie-
dert worden.

Im Kanton Aargau tragen die Gemeinden die Kosten für die Errichtung und den Betrieb der Zi-
vilstandsämter. Die Gemeinden, die einen Zivilstandskreis bilden, haben durch Gemeindever-
trag die Art des Zusammenwirkens, die Kostentragung und die Organisation des Regionalen
Zivilstandsamtes geregelt.

3.2 Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte

Im Kanton Aargau stellt der Gemeinderat am Sitz des jeweiligen Zivilstandsamtes das erforder-
liche Personal an. Er bestimmt die nötige Anzahl Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte,
bezeichnet die Leiterin oder den Leiter und regelt die Stellvertretung. Je nach Grösse des Am-
tes werden zusätzliche Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter angestellt. Beurkundungen
und Trauungen dürfen jedoch nur die Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten vorneh-
men.

Damit jemand als Zivilstandsbeamtin oder Zivilstandsbeamter angestellt werden kann, müssen
folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Das Schweizer Bürgerrecht
2. Die Handlungsfähigkeit
3. Der eidgenössische Fachausweis für Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamte nach
der Prüfungsordnung über die Berufsprüfung für Zivilstandsbeamtinnen und Zivilstandsbe-
amte

4. Ein Beschäftigungsgrad bei einem Zivilstandsamt von mindestens 40 Prozent

Der eidgenössische Fachausweis kann auch nach der Anstellung erworben werden. Der Ge-
meinderat legt in der Anstellungsverfügung mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde die Frist dafür
fest. Sie kann in begründeten Ausnahmefällen im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde ver-
längert werden.

3.3 Zentrale Datenbank

Das Bundesamt für Justiz betreibt für die Kantone die zentrale Datenbank Infostar (= Informati-
siertes Standesregister).

Ziel ist, dass alle Schweizerinnen und Schweizer sowie die ausländischen Staatsangehörigen,
die mit einer Schweizer Bürgerin oder einem Schweizer Bürger eine familienrechtliche Bezie-
hung haben, in Infostar aufgenommen werden. Die systematische Rückerfassung aus den Fa-
milienregistern ist im Kanton Aargau seit Ende 2012 abgeschlossen. In die zentrale Datenbank
Infostar kommen aber auch alle Ausländerinnen und Ausländer, über die ein in der Schweiz
eingetretenes Zivilstandsereignis zu beurkunden ist. Die Aufnahme einer Person ist Vorausset-
zung dafür, dass ein Zivilstandsereignis, das sie betrifft, beurkundet werden kann.
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3.4 Haftung

Wer durch die im Zivilstandswesen tätigen Personen in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit wi-
derrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Schadenersatz und, wo die Schwere der Verletzung
es rechtfertigt, auf Genugtuung. Haftbar ist der Kanton. Der Kanton kann auf die Personen,
welche die Verletzung absichtlich oder grobfahrlässig verursacht haben, Rückgriff nehmen. Auf
Personen, die vom Bund angestellt sind, finden besondere bundesrechtliche Haftungsbestim-
mungen Anwendung.

3.5 Disziplinarmassnahmen

Die kantonalen Aufsichtsbehörden ahnden vorsätzliche oder fahrlässige Amtspflichtverletzun-
gen der bei den Zivilstandsämtern tätigen Personen mit Disziplinarmassnahmen. Die Diszipli-
narmassnahme besteht in einem Verweis, in Busse bis zu 1'000 Franken oder, in schweren
Fällen, in Amtsenthebung. Wenn die Amtspflichtverletzung einen Straftatbestand erfüllt, kommt
die strafrechtliche Verfolgung hinzu.
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4 Allgemeine Pflichten des Zivilstandsamtes

4.1 Prüfungspflichten

Vor jeder Amtshandlung sind vier Voraussetzungen zu prüfen:

1. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Zivilstandsamtes für die Amtshandlung
2. Der Nachweis der Identität der beteiligten Personen (gültiger Pass oder Identitätskarte);
Ausländerausweise, Führerausweise etc. sind Legitimationsdokumente und keine Identi-
tätsausweise

3. Die Handlungsfähigkeit der beteiligten Personen
4. Die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zu beurkundenden Angaben

Überdies ist zu prüfen, ob ein Ausstandsgrund besteht. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zi-
vilstandsämter haben in den Ausstand zu treten wenn:

1. sie persönlich betroffen sind;
2. ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner oder eine Person
betroffen ist, mit der sie eine faktische Lebensgemeinschaft führen;

3. Verwandte und Verschwägerte in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenlinie
betroffen sind;

4. eine Person betroffen ist, die sie als gesetzliche Vertreterin oder gesetzlichen Vertreter oder
im Rahmen eines privatrechtlichen Auftragsverhältnisses vertreten oder unterstützt haben;

5. sie aus anderen Gründen Unabhängigkeit und Unparteilichkeit nicht gewährleisten können,
namentlich im Fall einer engen Freundschaft oder persönlichen Feindschaft.

4.2 Dokumente

Personenstandsdaten, die in Infostar abrufbar sind, müssen nicht mit Dokumenten nachgewie-
sen werden. Ansonsten haben die beteiligten Personen die erforderlichen Dokumente vorzule-
gen. Diese dürfen nicht älter als sechs Monate sein. Ist die Beschaffung solcher Dokumente
unmöglich oder offensichtlich unzumutbar, sind in begründeten Fällen ältere Dokumente zuläs-
sig. Der Entscheid hierüber liegt beim Zivilstandsamt.

Dokumente, die nicht in einer schweizerischen Amtssprache abgefasst und nicht von einer be-
glaubigten deutschen, französischen oder italienischen Übersetzung begleitet sind, kann das
Zivilstandsamt zurückweisen. Die Kosten der beglaubigten Übersetzung sind von den beteilig-
ten Privaten zu tragen.

Die Belege sind mit der Geschäftsfall-Nummer zu versehen und unter dieser chronologisch
aufsteigend nach Geschäftsfall und Jahr abzulegen.

Die Belege sind 50 Jahre aufzubewahren. Werden die Belege durch Mikroverfilmung oder
elektronische Speicherung gesichert, so dürfen sie mit Bewilligung der Aufsichtsbehörde nach
10 Jahren vernichtet werden.

Besteht der begründete Verdacht, dass Dokumente gefälscht oder unrechtmässig verwendet
worden sind, so hat das Zivilstandsamt diese zuhanden der zuständigen kantonalen Strafver-
folgungsbehörde einzuziehen.

4.3 Information

Das Zivilstandsamt informiert und berät die betroffenen Personen, veranlasst nötigenfalls zu-
sätzliche Abklärungen und kann verlangen, dass die Beteiligten dabei mitwirken.

Nützliche Dienste leisten die vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement herausge-
gebenen Merkblätter zu den Themen Heirat, eingetragene Partnerschaft, Namensführung, Kin-
desanerkennung und Zivilstandsdokumente.
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4.4 Sprache

Im Kanton Aargau ist die Amtssprache deutsch. Wenn bei einer Amtshandlung die Verständi-
gung nicht gewährleistet ist, so ist eine sprachlich vermittelnde Person (Dolmetscherin, Dolmet-
scher) beizuziehen. Die diesbezüglichen Kosten sind von den beteiligten Privaten zu tragen.
Ausnahme: Gehörlose müssen die Kosten der sprachlichen Vermittlung (Gebärdendolmet-
scher) nicht übernehmen.

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte hält die Personalien der sprachlich vermit-
telnden Person schriftlich fest, ermahnt diese zur Wahrheit und weist sie auf die Straffolgen ei-
ner falschen Vermittlung hin.

4.5 Amtsgeheimnis

Die bei den Zivilstandsbehörden (Zivilstandsämtern, Aufsichtsbehörden) tätigen Personen sind
zur Verschwiegenheit über Personenstandsdaten verpflichtet. Die Schweigepflicht besteht nach
der Beendigung des Dienstverhältnisses weiter.
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5 Beurkundungen

5.1 Übersicht

Folgende Geschäftsfälle werden in Infostar erfasst:

a. die Geburt
b. das Findelkind
c. der Tod
d. der Tod einer Person mit unbekannter Identität
e. die Namenserklärung
f. die Kindesanerkennung
g. das Bürgerrecht (Erwerb und Verlust)
h. die Ehevorbereitung
i. die Eheschliessung
j. die Eheauflösung (Scheidung, Ungültigerklärung)
k. die Namensänderung
l. das Kindesverhältnis (gerichtliche Feststellung und Aufhebung)
m. die Adoption (Begründung und gerichtliche Aufhebung)
n. die Verschollenerklärung
o. die Geschlechtsänderung
p. die Vorbereitung der Eintragung einer Partnerschaft
q. die Eintragung einer Partnerschaft
r. die Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft

Zusätzlich kann seit 01.01.2013 der Hinterlegungsort des Vorsorgeauftrages in Infostar regis-
triert werden.

5.2 Geburt

Als Geburten werden die Lebend- und die Totgeburten beurkundet. Als Totgeburt wird ein Kind
bezeichnet, das ohne Lebenszeichen auf die Welt kommt und ein Geburtsgewicht von mindes-
tens 500 Gramm oder eine Schwangerschaftsdauer von mindestens 22 vollendeten Wochen
aufweist.

Die Geburt wird im Zivilstandskreis beurkundet, in dem sie stattgefunden hat. Erfolgt die Geburt
während der Fahrt, so wird sie im Zivilstandskreis beurkundet, in dem die Mutter das Fahrzeug
verlässt.

Geburten sind dem Zivilstandsamt innert 3 Tagen schriftlich oder durch persönliche Vorsprache
zu melden. Bei einer Totgeburt ist mit der Meldung eine ärztliche Bescheinigung einzureichen.
Das Zivilstandsamt nimmt auch eine verspätete Meldung entgegen. Es zeigt der Aufsichtsbe-
hörde die Personen an, die ihrer Meldepflicht nicht rechtzeitig nachgekommen sind. Die Auf-
sichtsbehörde erstattet Anzeige bei der Regionalen Staatsanwaltschaft. Wer vorsätzlich oder
fahrlässig die Meldepflicht verletzt, wird mit Busse bis zu 500 Franken bestraft.

Liegen zwischen der Geburt und der Meldung mehr als 30 Tage, so ersucht das Zivilstandsamt
die Aufsichtsbehörde um eine Verfügung.

Bei Anwendung schweizerischen Rechts gilt folgendes Namensrecht:

- führen die verheirateten Eltern einen gemeinsamen Familiennamen (Ledigname der Ehefrau
oder Ledigname des Ehemannes), so erhält das Kind den gemeinsamen Familiennamen.

- wurde durch die Eltern bei der Trauung keine Namensbestimmung abgegeben, wird der
Familienname der gemeinsamen Kinder mit der Geburtsanzeige des 1. Kindes bestimmt.
Die Kinder können nur den Ledignamen der Mutter oder den Ledignamen des Vaters füh-
ren.
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- sind die Eltern nicht miteinander verheiratet, erhält das Kind den Ledignamen des Eltern-
teils, dem die elterliche Sorge zusteht (siehe auch Punkt 5.6.1 Elterliche Sorge des aner-
kannten Kindes)

Die Vornamen des Kindes werden von den Eltern bestimmt. Sind die Eltern nicht miteinander
verheiratet und besteht keine gemeinsame elterliche Sorge, so bestimmt die Mutter die Vorna-
men des Kindes. Vornamen, welche die Interessen des Kindes offensichtlich verletzen, werden
durch das Zivilstandsamt zurückgewiesen.

Bei tot geborenen Kindern werden Familienname und Vornamen erfasst, wenn es die Eltern
wünschen; sind die Eltern nicht miteinander verheiratet und besteht keine gemeinsame elterli-
che Sorge, so entscheidet die Mutter.

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt das Kind der Einwohnerkontrolle (Se-
dexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der Eltern. Zu-
sätzlich meldet das Zivilstandsamt das Kind der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde,
wenn die Eltern nicht miteinander verheiratet sind. Eine weitere Meldung geht an das Staats-
sekretariat für Migration SEM, wenn es sich bei einem Elternteil um eine Asylsuchende, eine
vorläufig aufgenommene oder eine als Flüchtling anerkannte Person handelt. Das Bundesamt
für Statistik BFS und die AHV werden mit einer elektronischen Mitteilung bedient.

5.3 Findelkind

Wer ein Kind unbekannter Abstammung findet, hat den Gemeindeammann zu benachrichtigen.
Der Gemeindeammann gibt dem Kind Familien- und Vornamen und erstattet dem Zivilstands-
amt Meldung. Das Findelkind hat das Bürgerrecht der Gemeinde, in der es gefunden wurde.
Wird die Abstammung oder der Geburtsort des Kindes später festgestellt, so ist dies auf Verfü-
gung der Aufsichtsbehörde zu beurkunden.

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt das Findelkind der Einwohnerkontrolle und
der zuständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB des Auffindungsortes.

5.4 Tod

Der Tod wird im Zivilstandskreis beurkundet, in dem er eingetreten ist. Tritt der Tod während
der Fahrt ein, so wird er im Zivilstandskreis beurkundet, in dem die Leiche dem Fahrzeug ent-
nommen wird. Lässt sich nicht feststellen, wo die Person gestorben ist, so wird der Tod im Zi-
vilstandskreis beurkundet, in dem die Leiche gefunden worden ist.

Todesfälle sind dem Zivilstandsamt innert 2 Tagen schriftlich oder durch persönliche Vorspra-
che zu melden. Mit der Meldung ist eine ärztliche Todesbescheinigung einzureichen. Das Zivil-
standsamt nimmt auch eine verspätete Meldung entgegen. Es zeigt der Aufsichtsbehörde die
Personen an, die ihrer Meldepflicht nicht rechtzeitig nachgekommen sind. Die Aufsichtsbehörde
erstattet Anzeige bei der Regionalen Staatsanwaltschaft. Wer vorsätzlich oder fahrlässig die
Meldepflicht verletzt, wird mit Busse bis zu 500 Franken bestraft.

Liegen zwischen dem Todesfall und der Meldung mehr als 30 Tage, so ersucht das Zivil-
standsamt die Aufsichtsbehörde um eine Verfügung.

Privatpersonen können den Tod auch durch Vermittlung der vom Gemeinderat bezeichneten
kommunalen Amtsstelle der Wohngemeinde der verstorbenen Person melden. Die kommunale
Amtsstelle stellt dem zuständigen Zivilstandsamt die von der meldepflichtigen Person unter-
schriebene Meldung unverzüglich zu unter Beilage der ärztlichen Todesbescheinigung und der
zusätzlich eingereichten Dokumente.
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Erst wenn der Tod oder der Leichenfund dem Zivilstandsamt gemeldet worden ist, darf die Lei-
che bestattet oder ein Leichenpass1 ausgestellt werden. Das Zivilstandsamt bescheinigt die er-
folgte Meldung mit dem Formular "Bestätigung der Anmeldung eines Todesfalles".

1Der Leichenpass wird für die Überführung der Leiche ins Ausland benötigt. Im Kanton Aargau
wird der Leichenpass durch das Regionale Zivilstandsamt ausgestellt.

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt den Tod der Einwohnerkontrolle (Sedexmel-
dung / elektronische Mitteilung) des letzten Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der verstorbenen
Person und gegebenenfalls der Einwohnerkontrolle des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der
überlebenden Ehegattin oder des überlebenden Ehegatten bzw. der überlebenden eingetrage-
nen Partnerin oder des überlebenden eingetragenen Partners der verstorbenen Person. Zu-
sätzlich meldet das Zivilstandsamt den Tod der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, wenn
dieser innerhalb des ersten Lebensjahres erfolgt und in diesem Zeitpunkt kein Kindesverhältnis
zum Vater besteht oder wenn die verstorbene Person die elterliche Sorge ausgeübt hat. Eine
weitere Meldung geht an das Staatssekretariat für Migration SEM, wenn es sich um eine Asyl-
suchende, eine vorläufig aufgenommene oder eine als Flüchtling anerkannte Person handelt.
Stirbt ein Ausländer/eine Ausländerin, muss unmittelbar nach Kenntnis des Todesfalles eine
Meldung an das Konsulat des Heimatstaates erfolgen, auch wenn der Todesfall noch nicht in
Infostar beurkundet worden ist. Das Bundesamt für Statistik BFS und die AHV werden mit einer
elektronischen Mitteilung bedient.

5.5 Namenserklärungen

5.5.1 Grundsatz und Arten

Das Zivilstandsamt ist zuständig zur Entgegennahme von Namenserklärungen. Es ist zu unter-
scheiden zwischen folgenden Namenserklärungen:

- Namenserklärung vor der Trauung
- Namenserklärung vor der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft
- Namenserklärung nach Auflösung der Ehe
- Namenserklärung nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft
- Erklärung über die Unterstellung des Namens unter das Heimatrecht (Optionserklärung)
- Namenserklärung nach Art. 8a SchlT ZGB

5.5.2 Namenserklärung vor der Trauung

Die Eheschliessung hat seit 01.01.2013 keinen Einfluss mehr auf die Namensführung. Jeder
Ehegatte behält jenen Namen, den er vor der Heirat geführt hat. Das Brautpaar kann gemein-
sam beim Zivilstandsamt erklären, dass sie einen gemeinsamen Familiennamen führen wollen.
Als gemeinsamer Familienname kann nur der Ledigname der Braut oder der Ledigname des
Bräutigams gewählt werden. Ein Familienname aus einer früheren Ehe kann nicht mehr weiter-
gegeben werden.

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist das Zivilstandsamt, bei welchem das Gesuch um
Durchführung des Vorbereitungsverfahrens zur Eheschliessung eingereicht werden muss, oder
das Zivilstandsamt des Trauungsortes zuständig. Ist die Trauung im Ausland vorgesehen, so
kann die Erklärung auch auf der schweizerischen Vertretung im Ausland (Botschaft, Konsulat)
oder auf dem Zivilstandsamt des Heimatortes oder des schweizerischen Wohnsitzes abgege-
ben werden. Die Unterschrift wird beglaubigt, ausser die Namenserklärung wird im Zusammen-
hang mit der Ehevorbereitung abgegeben.

Entscheidet sich das Brautpaar für einen gemeinsamen Familiennamen, so gilt dieser Famili-
enname auch für die gemeinsamen Kinder. Behält jeder Ehegatte bei der Trauung seinen Fa-
miliennamen, kann das Brautpaar spätestens bei der Trauung eine Namensbestimmung für die
gemeinsamen Kinder abgeben. Die Kinder können nur den Ledignamen des Vaters oder den
Ledignamen der Mutter erwerben. In bestimmten Fällen kann das Brautpaar auch von einer
Namensbestimmung für die gemeinsamen Kinder befreit werden.
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5.5.3 Namenserklärung vor der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft

Die Eintragung der Partnerschaft hat keinen Einfluss auf die Namensführung. Jede Partne-
rin/jeder Partner behält jenen Namen, den sie/er vor der eingetragenen Partnerschaft geführt
hat. Das Paar kann gemeinsam auf dem Zivilstandsamt erklären, dass sie einen gemeinsamen
Familiennamen führen wollen. Als gemeinsamer Familienname kann nur der Ledigname der ei-
nen Partnerin oder der Ledigname des einen Partners gewählt werden.

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist das Zivilstandsamt zuständig, bei welchem das Ge-
such um Durchführung des Vorverfahrens eingereicht werden muss, oder das Zivilstandsamt,
welches die eingetragene Partnerschaft beurkundet. Ist die Beurkundung der eingetragenen
Partnerschaft im Ausland vorgesehen, so kann die Erklärung auch auf der schweizerischen
Vertretung im Ausland (Botschaft, Konsulat) oder auf dem Zivilstandsamt des Heimatortes oder
des schweizerischen Wohnsitzes abgegeben werden. Die Unterschrift wird beglaubigt, ausser
die Namenserklärung wird im Zusammenhang mit dem Vorverfahren abgegeben.

5.5.4 Namenserklärung nach Auflösung der Ehe

Der Ehegatte, der durch Heirat seinen Namen geändert hat, kann nach Auflösung der Ehe je-
derzeit beim Zivilstandsamt erklären, den Ledignamen wieder führen zu wollen. Diese Na-
menserklärung hat keine Wirkung auf das Kantons- und Gemeindebürgerrecht.

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist in der Schweiz jedes Zivilstandsamt und im Ausland
die schweizerische Vertretung (Botschaft, Konsulat) zuständig. Nach Prüfung der Zulässigkeit
der Erklärung wird die Unterschrift der erklärenden Person beglaubigt.

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Namenserklärung der Einwohnerkontrol-
le des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der betroffenen Person.

5.5.5 Namenserklärung nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft

Die Partnerin/der Partner, der durch die eingetragene Partnerschaft seinen Namen geändert
hat, kann nach Auflösung der eingetragenen Partnerschaft jederzeit beim Zivilstandsamt erklä-
ren, den Ledignamen wieder führen zu wollen. Diese Namenserklärung hat keine Wirkung auf
das Kantons- und Gemeindebürgerrecht.

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist in der Schweiz jedes Zivilstandsamt und im Ausland
die schweizerische Vertretung (Botschaft, Konsulat) zuständig. Nach Prüfung der Zulässigkeit
der Erklärung wird die Unterschrift der erklärenden Person beglaubigt.

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Namenserklärung der Einwohnerkontrol-
le des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der betroffenen Person.

5.5.6 Erklärung über die Unterstellung des Namens unter das Heimatrecht (Options-
erklärung)

Im Zusammenhang mit einem sie persönlich betreffenden Zivilstandsfall kann eine Person, die
das Schweizer Bürgerrecht besitzt, aber im Ausland wohnt, oder eine ausländische Person oh-
ne Wohnsitz im Heimatstaat beim Zivilstandsamt schriftlich erklären, sie wolle ihren Namen
dem Heimatrecht unterstellen. Für das Kind unter 12 Jahren geben die Eltern die Erklärung ab;
hat nur ein Elternteil die elterliche Sorge, so kann nur dieser die Erklärung abgeben. Ist das
Kind über 12jährig, muss es einer Namensänderung zustimmen.

Im Zusammenhang mit einem ausländischen Zivilstandsfall kann die Erklärung, den Namen
dem Heimatrecht zu unterstellen, direkt oder durch Vermittlung der schweizerischen Vertretung
im Ausland der zuständigen kantonalen Aufsichtsbehörde abgegeben werden.

Wenn eine Schweizerin oder ein Schweizer die Namenserklärung vor der Trauung, vor der ein-
getragenen Partnerschaft oder die Namenserklärung nach Auflösung der Ehe, nach Auflösung
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der eingetragenen Partnerschaft gemäss den vorstehenden Ziffern 5.5.2 bis 5.5.5 abgibt, so gilt
sie als Erklärung, den Namen dem Heimatrecht unterstellen zu wollen.

5.5.7 Namenserklärung nach Art. 8a SchlT ZGB

Personen, welche bei der Eheschliessung vor dem 01.01.2013 den Familiennamen des Ehe-
partners angenommen haben, können jederzeit erklären, den Ledignamen wieder anzuneh-
men. Wichtig ist, dass die Ehe bei der Namenserklärung noch besteht. Diese Namenserklärung
wirkt sich nicht auf das Kantons- und Gemeindebürgerrecht aus.

Zur Entgegennahme dieser Erklärung ist in der Schweiz jedes Zivilstandsamt und im Ausland
die schweizerische Vertretung (Botschaft, Konsulat) zuständig. Nach Prüfung der Zulässigkeit
der Erklärung wird die Unterschrift der erklärenden Person beglaubigt.

Nach der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Namenserklärung der Einwohnerkontrol-
le des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der betroffenen Person.

5.6 Kindesanerkennung

Für Kindesanerkennungen ist grundsätzlich jedes Zivilstandsamt zuständig. Besteht aber ein
Bezug zum Ausland, so ist die Zuständigkeit beschränkt auf den Geburtsort des Kindes, den
gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes, den Wohnsitz von Mutter oder Vater oder den Heimatort
von Mutter oder Vater.

Beurkundet werden die Anerkennungen von nur zur Mutter in einem Kindesverhältnis stehen-
den Kindern durch den Vater. Besteht ein Kindesverhältnis zu einem anderen Mann, so muss
es zuerst gerichtlich aufgehoben werden, bevor das Kind vom Vater anerkannt werden kann.
Ausgeschlossen ist ferner die Anerkennung eines neurechtlich adoptierten Kindes. Dagegen
bestehen keine Einschränkungen hinsichtlich des Alters oder des Zivilstandes des anzuerken-
nenden Kindes. Auch eine bereits verheiratete Person kann anerkannt werden, ebenso ein in
Ehebruch oder Blutschande gezeugtes Kind.

Die Anerkennung kann schon vor der Geburt des Kindes erfolgen. Damit die vorgeburtliche An-
erkennung rechtswirksam wird, muss das Kind lebend geboren sein und die Mutter darf nicht
vor der Geburt des Kindes mit einem anderen Mann die Ehe schliessen. Zulässig ist auch die
Anerkennung eines bereits verstorbenen Kindes oder eines tot geborenen Kindes.

Der Anerkennende muss in jedem Fall urteilsfähig sein. Das Zivilstandsamt hat sich zu verge-
wissern, dass keine umfassende Beistandschaft besteht. Ist der Anerkennende unmündig oder
untersteht der umfassenden Beistandschaft, so ist die Zustimmung seiner Eltern oder seines
Beistandes notwendig. Die Zustimmung ist schriftlich zu erteilen. Die Unterschriften sind zu be-
glaubigen.

Ist eine Anerkennung rechtlich möglich, so hat das Zivilstandsamt keine besonderen Nachfor-
schungen darüber anzustellen, ob es sich beim Anerkennenden tatsächlich um den biologi-
schen Vater des Kindes handelt. Immerhin ist auf mögliche zivil- und strafrechtliche Folgen fal-
scher Erklärungen hinzuweisen.

Durch die Anerkennung wird das Kindesverhältnis zwischen dem Vater und dem Kind festge-
stellt. Darauf hat das Zivilstandsamt den Anerkennenden vor der Beurkundung aufmerksam zu
machen.

5.6.1 Elterliche Sorge des anerkannten Kindes

Die Eltern, welche nicht miteinander verheiratet sind und welche die elterliche Sorge gemein-
sam ausüben wollen, müssen eine entsprechende Erklärung gegenüber einer Behörde abge-
ben. Die Erklärung kann entweder zusammen mit der Kindesanerkennung auf dem Zivilstands-
amt erfolgen, oder separat bei der Kindesschutzbehörde.
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Die Eltern bestätigen dabei, dass sie

- bereit sind, gemeinsam die Verantwortung für das Kind zu übernehmen; und
- sich über die Obhut und den persönlichen Verkehr oder die Betreuungsanteile sowie über
den Unterhaltsbeitrag für das Kind verständigt haben.

Aus Beweisgründen muss die Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge schriftlich erfol-
gen. Vor der Abgabe der Erklärungen betreffend Sorgerecht können sich die Eltern von der zu-
ständigen Behörde gemäss Anhang zum “Merkblatt Regelung der gemeinsamen elterlichen
Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern im Kanton Aargau“ beraten lassen. Das Zivil-
standsamt bietet keine Beratung an.

Wurde die gemeinsame elterliche Sorge vor der Geburt festgelegt, wird der Familienname mit
der Geburtsanmeldung des ersten gemeinsamen Kindes bestimmt.

Wurde die gemeinsame elterliche Sorge nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes be-
antragt, können innert einem Jahr nach der Erteilung des gemeinsamen oder alleinigen Sorge-
rechts die Eltern gemeinsam oder der Vater alleine (nur wenn er das alleinige Sorgerecht hat)
eine Namenserklärung für das erste Kind abgeben, damit es den Ledignamen des anderen El-
ternteils führen kann.

Ist das Kind minderjährig, erhält es auch das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Eltern-
teils, dessen Namen es trägt. Kinder ab 12jährig müssen einer Namenserklärung durch die El-
tern oder durch den Vater persönlich zustimmen. Fehlt eine solche Zustimmung kann der Name
des Kindes nicht geändert werden.

5.6.2 Familiennamen des anerkannten Kindes

Nach Art. 270a Abs. 1 erster Satz ZGB erhält das Kind unverheirateter Eltern den Ledignamen
des Elternteils, dem die elterliche Sorge zusteht.

Haben die Eltern zusammen mit der Kindesanerkennung die gemeinsame elterliche Sorge vor
der Geburt beim Zivilstandsamt beantragt, können die Eltern mit der Geburtsanzeige den Fami-
liennamen des ersten gemeinsamen Kindes definieren. Dem Kind kann entweder der Ledigna-
me des Vaters oder der Ledigname der Mutter gegeben werden.

Wird die gemeinsame elterliche Sorge nach der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes be-
gründet, so können die Eltern innerhalb eines Jahres seit deren Begründung gegenüber der Zi-
vilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten erklären, dass das erste gemeinsame Kind den
Ledignamen des anderen Elternteils trägt. Diese Erklärung gilt für alle gemeinsamen Kinder,
unabhängig von der Zuteilung der elterlichen Sorge.

Steht die elterliche Sorge keinem Elternteil zu, so erhält das Kind den Ledignamen der Mutter.

Die Änderung der Zuteilung der elterlichen Sorge bleibt ohne Auswirkungen auf den Familien-
namen. Um den Familiennamen des Kindes zu ändern, müsste eine Namensänderung nach
Art. 30 ZGB bei der Namensänderungsbehörde des Wohnkantons beantragt werden.

5.6.3 Heimatrecht des anerkannten Kindes

Ist der anerkennende Vater Schweizer Bürger, so erwirbt ein nach dem 31. Dezember 2005
geborenes unmündiges ausländisches Kind mit der Entstehung des Kindesverhältnisses zum
Vater das Schweizer Bürgerrecht und erhält die Kantons- und Gemeindebürgerrechte des Va-
ters. Wichtig ist, dass der Vater zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes das Schweizer Bürger-
recht bereits besessen hat.

Auf ein vor dem 1. Januar 2006 geborenes unmündiges ausländisches Kind überträgt der An-
erkennende das Schweizer Bürgerrecht nicht, d.h. das Kind behält einzig die ausländische
Staatsangehörigkeit der Mutter.
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Besitzen beide Eltern die schweizerische Staatsangehörigkeit, so erhält das gemeinsame min-
derjährige Kind das Kantons- und Gemeindebürgerrecht des Elternteils dessen Namen es trägt.

5.6.4 Mitteilungen der Kindesanerkennung

Nach der Beurkundung der Anerkennung meldet das Zivilstandsamt die Anerkennung der Ein-
wohnerkontrolle (Sedexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsor-
tes der Eltern und des Kindes. Zusätzlich meldet das Zivilstandsamt die Anerkennung eines
unmündigen Kindes der zuständigen Kindesschutzbehörde des Wohnsitzes der Mutter zur Zeit
der Geburt des Kindes. Eine weitere Meldung geht an das Staatssekretariat für Migration SEM,
wenn es sich bei einem Elternteil um eine Asylsuchende, eine vorläufig aufgenommene oder
eine als Flüchtling anerkannte Person handelt. Schliesslich erlässt das Zivilstandsamt eine Mit-
teilung der Anerkennung an die Mutter und an das Kind oder nach seinem Tode an dessen
Nachkommen; dabei wird auf das nachstehend beschriebene Anfechtungsrecht hingewiesen.
Das Bundesamt für Statistik BFS und die AHV werden mit einer elektronischen Mitteilung be-
dient.

Die Anerkennung kann von jedermann, der ein Interesse hat, beim Gericht angefochten wer-
den, namentlich von der Mutter, vom Kind und nach seinem Tode von den Nachkommen sowie
von der Heimat- oder Wohnsitzgemeinde des Anerkennenden. Die Klage hat nur dann Aussicht
auf Erfolg, wenn bewiesen werden kann, dass der Anerkennende nicht der biologische Vater
des Kindes ist.

Die Klage ist binnen Jahresfrist einzureichen, seitdem die klagende Person von der Anerken-
nung und von der Tatsache Kenntnis erhielt, dass der Anerkennende nicht der Vater ist oder
dass ein Dritter der Mutter um die Zeit der Empfängnis beigewohnt hat. Die Klage des Kindes
kann in jedem Fall bis zum Ablauf eines Jahres seit Erreichen des Mündigkeitsalters erhoben
werden. Nach Ablauf der Frist wird eine Anfechtung zugelassen, wenn die Verspätung mit wich-
tigen Gründen entschuldigt wird.

5.6.5 Erziehungsgutschriften

Seit 01.01.2015 können die Eltern zusammen mit der Kindesanerkennung und der Erklärung
über die gemeinsame elterliche Sorge auch die Anrechnung der Erziehungsgutschriften regeln.
Die Erziehungsgutschriften sind keine Geldzahlungen, sondern fiktive Einkommen, die erst bei
der späteren Rentenberechnung berücksichtigt werden.

Mit der "Vereinbarung über die Anrechnung der Erziehungsgutschriften" können die Eltern ent-
weder die hälftige Aufteilung oder die Zuteilung der ganzen Erziehungsgutschrift an den einen
oder an den anderen Elternteil vereinbaren.
- Reduziert Elternteil A die Erwerbstätigkeit (voraussichtlich) in stärkerem Ausmass als Eltern-
teil B, um die gemeinsamen Kinder betreuen zu können, so erbringt Elternteil A einen über-
wiegenden Teil der Betreuungsleistung. Die Erziehungsgutschrift ist in diesem Fall Elternteil
A voll anzurechnen.

- Wird die Betreuungsleistung von den Eltern (voraussichtlich) ungefähr in gleichem Umfang
erbracht, so ist ihnen die Erziehungsgutschrift hälftig anzurechnen.

Besteht zum Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung über die gemeinsame elterliche Sorge noch
keine Einigung bezüglich der Anrechnung der Erziehungsgutschriften, so können die Eltern
dies auf dem Formular vermerken ("Keine Vereinbarung"). Sie haben sodann innert 3 Monaten
der Kindesschutzbehörde am Wohnsitz der Mutter (im Zeitpunkt der Geburt) des Kindes die
Vereinbarung über die Anrechnung der Erziehungsgutschriften einzureichen.

Vor der Abgabe der Erklärungen betreffend Erziehungsgutschriften können sich die Eltern von
der zuständigen Behörde gemäss Anhang zum "Merkblatt Regelung der gemeinsamen elterli-
chen Sorge nicht miteinander verheirateter Eltern im Kanton Aargau" beraten lassen. Das Zivil-
standsamt bietet keine Beratung an.
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1 Die genauen Ausführungen zu den Erziehungsgutschriften sind im Merkblatt "1.07 Erzie-
hungsgutschriften" der AHV/IV aufgeführt.

5.7 Vorbereitung der Eheschliessung und Trauung

5.7.1 Gesuch

Keine Trauung ohne Ehevorbereitung. Jeder in der Schweiz vorzunehmenden Trauung hat ein
Vorbereitungsverfahren vorauszugehen. Die Verlobten reichen das Gesuch beim zuständigen
Zivilstandsamt ein. Verlobte, die sich im Ausland aufhalten, können das Gesuch durch Vermitt-
lung der zuständigen schweizerischen Vertretung einreichen.

Zuständig für die Durchführung des Vorbereitungsverfahrens ist:

1. das Zivilstandsamt des schweizerischen Wohnsitzes der Braut oder des Bräutigams;
2. das Zivilstandsamt, wo die Trauung stattfinden soll, wenn beide Verlobten im Ausland woh-
nen.

Nachträglicher Wohnsitzwechsel hebt die einmal begründete Zuständigkeit nicht auf.

Schwebt eine verlobte Person in Todesgefahr, so kann die Zivilstandsbeamtin oder der Zivil-
standsbeamte an ihrem Aufenthaltsort auf ärztliche Bestätigung hin das Vorbereitungsverfahren
durchführen und die Trauung vornehmen (Nottrauung).

Die Verlobten legen dem Gesuch folgende Dokumente bei:

- Ausweise über den aktuellen Wohnsitz;
- Dokumente über Geburt, Geschlecht, Namen, Abstammung, Zivilstand (Verlobte, die verhei-
ratet gewesen sind oder in eingetragener Partnerschaft gelebt haben: Datum der Eheauflö-
sung oder der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft) sowie Heimatorte und Staatsan-
gehörigkeit, wenn die Angaben über den aktuellen Personenstand in Infostar noch nicht be-
urkundet worden sind oder wenn die abrufbaren Daten nicht richtig, nicht vollständig oder
nicht auf dem neusten Stand sind;

- Dokumente über Geburt, Geschlecht, Namen und Abstammung gemeinsamer Kinder; wenn
das Kindesverhältnis im System noch nicht beurkundet worden ist oder wenn die abrufbaren
Daten nicht richtig, nicht vollständig oder nicht auf dem neusten Stand sind;

- Verlobte ohne schweizerische Staatsangehörigkeit legen zusätzlich ein Dokument zum
Nachweis der Rechtmässigkeit ihres Aufenthalts in der Schweiz bis zum voraussichtlichen
Zeitpunkt der Trauung bei.

- Sind beide Verlobte ausländische Staatsangehörige ohne Wohnsitz in der Schweiz (Touris-
tenhochzeit), legen sie die Eheanerkennungserklärung des Heimatstaates und die Bewilli-
gung der Zivilstandsaufsicht bei (Art. 43 Abs. 2 IPRG). Wichtig ist, die Eheschliessung in der
Schweiz untersteht schweizerischem Recht (Art. 44 IPRG)!

5.7.2 Erklärungen betreffend die Voraussetzungen der Eheschliessung

Die Verlobten erklären persönlich vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten,
dass:

1. die Angaben im Gesuch und die vorgelegten Dokumente auf dem neusten Stand, vollstän-
dig und richtig sind;

2. sie weder durch leibliche Abstammung noch durch Adoption miteinander in gerader Linie
verwandt und nicht Geschwister oder Halbgeschwister sind;

3. sie keine bestehende Ehe oder eingetragene Partnerschaft verschwiegen haben.

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte macht die Verlobten darauf aufmerksam,
dass die Eheschliessung ihren freien Willen voraussetzt, und ermahnt die Verlobten zur Wahr-
heit, weist sie auf die Straffolgen einer falschen Erklärung hin und beglaubigt ihre Unter-
schriften.
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5.7.3 Prüfung des Gesuchs

Das Zivilstandsamt prüft nebst den allgemeinen Prüfpunkten, ob:

1. das Gesuch in der richtigen Form eingereicht worden ist;
2. die nötigen Dokumente und Erklärungen vorliegen;
3. die Ehefähigkeit beider Verlobten feststeht (Art. 94 ZGB);
4. keine Ehehindernisse vorliegen (Art. 95, 96 ZGB und 26 PartG: keine durch Verwandtschaft,
bestehende Ehe oder eingetragene Partnerschaft begründeten Ehehindernisse);

5. die Verlobten ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässigen Aufenthalt in
der Schweiz nachgewiesen haben (Art. 98 Abs. 4 ZGB).

Das Zivilstandsamt stellt das Ergebnis des Vorbereitungsverfahrens fest. Sind alle Ehevoraus-
setzungen erfüllt, so eröffnet das Zivilstandsamt den Verlobten schriftlich den Entscheid, dass
die Trauung stattfinden kann. Es vereinbart die Einzelheiten des Vollzugs der Trauung oder
verweist die Verlobten an das Zivilstandsamt, das sie für die Trauung gewählt haben. Sind die
Ehevoraussetzungen nicht erfüllt, bleiben erhebliche Zweifel bestehen oder vermögen die Ver-
lobten ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässigen Aufenthalt in der Schweiz
nicht nachzuweisen, so verweigert das Zivilstandsamt die Trauung.

5.7.4 Ausländische Verlobte

Einen Anspruch, in der Schweiz getraut zu werden, haben die Verlobten nur, wenn die Braut
oder der Bräutigam in der Schweiz Wohnsitz hat oder das Schweizer Bürgerrecht besitzt. Aus-
ländische Verlobte ohne Wohnsitz in der Schweiz können im Aargau nur mit Bewilligung der Zi-
vilstandsaufsicht heiraten (Touristenhochzeit). Das schriftliche Gesuch ist beim Zivilstandsamt
des aargauischen Trauungsortes zuhanden der kantonalen Aufsichtsbehörde einzureichen.
Neben den ordentlichen Dokumenten sind dem Gesuch die Eheanerkennungserklärungen des
Heimat- oder Wohnsitzstaates beider Verlobten beizulegen. Wird im Heimat- oder Wohnsitz-
staat die Eheschliessung nach Schweizer Recht anerkannt, kann die Bewilligung durch die Zi-
vilstandsaufsicht ausgestellt werden. Wichtig ist, dass die Eheschliessung in der Schweiz nur
nach Schweizer Recht geschlossen werden kann (Art. 44 IPRG). Die Eheschliessung von Min-
derjährigen ist in der Schweiz verboten.

5.7.5 Scheinehe/Zwangsehe

Das Zivilstandsamt tritt auf das Gesuch um Ehevorbereitung nicht ein, wenn die Braut oder der
Bräutigam offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen
über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umgehen will. Der Ent-
scheid über die Verweigerung der Eheschliessung wird den Verlobten schriftlich und mit
Rechtsmittelbelehrung mitgeteilt.

Besteht ein Verdacht auf Zwangsehe, muss das Zivilstandsamt der zuständigen Behörde An-
zeige erstatten. Im Kanton Aargau ist die Oberstaatsanwaltschaft zuständig.

5.7.6 Wirkungen der Eheschliessung

Die Eheschliessung hat keinen Einfluss mehr auf die Namensführung der Brautleute. Jeder be-
hält seinen Namen. Das Brautpaar kann erklären, einen gemeinsamen Familiennamen zu füh-
ren. Sie können nur zwischen dem Ledignamen der Braut oder dem Ledignamen des Bräuti-
gams wählen. Ein Doppelname (ohne Bindestrich) kann mit dem neuen Namensrecht ab
01.01.2013 nicht mehr gewählt werden.

Wählt das Brautpaar keinen gemeinsamen Familiennamen, müssen sie spätestens bei der
Trauung eine Namensbestimmung für die gemeinsamen Kinder abgeben. Für die gemeinsa-
men Kinder kann nur der Ledigname der Mutter oder der Ledignamen des Vaters gewählt wer-
den. Hat das Brautpaar bereits voreheliche gemeinsame Kinder, muss die Namensbestimmung
zwingend abgegeben werden. Ab dem 12. Altersjahr müssen die betroffenen Kinder ihrer allfäl-
ligen neuen Namensführung zustimmen. Hat das Brautpaar noch keine gemeinsamen Kinder,
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kann es durch die Zivilstandsbeamtin oder den Zivilstandsbeamten von der Namensbestim-
mung befreit werden.
Brautpaare, welche bei der Ehevorbereitung oder bei der Trauung eine Namensbestimmung für
die gemeinsamen Kinder abgegeben haben, können innert einem Jahr nach der Geburt des
ersten gemeinsamen Kindes eine Namenserklärung für das Kind abgeben, dass es doch den
Ledignamen des anderen Elternteils führen soll. Wurde die Namensbestimmung nicht abgege-
ben, muss der Familienname des ersten gemeinsamen Kindes mit der Geburtsanmeldung be-
stimmt werden. Die Frist für die Namenserklärung fällt dann weg. Die minderjährigen Kinder er-
halten den Heimatort/die Heimatorte des Namensgebers/der Namensgeberin.

Diese Namensregelungen gelten, wenn schweizerisches Namensrecht zur Anwendung gelangt.
Wenn die Verlobten im Ausland wohnen oder ausländische Staatsangehörige sind, kommen
unter Umständen andere Namensregelungen nach ausländischem Namensrecht zur Anwen-
dung (z.B. Option auf das Heimatrecht).

Wenn eine Schweizerin einen Schweizer heiratet, ändert sich der Heimatort der Frau nicht
mehr. Jeder behält seine Kantons- und Gemeindebürgerrechte, egal welche Namensführung
das Brautpaar wählt.

Seit dem 1. Januar 1992 ist die Eheschliessung zwischen einer Schweizerin und einem Aus-
länder und zwischen einem Schweizer und einer Ausländerin in Bezug auf Erwerb und Verlust
des Schweizer Bürgerrechts ohne jede Wirkung.

Heiraten ausländische Verlobte unterschiedlicher Nationalität in der Schweiz, ist es nicht Sache
des schweizerischen Zivilstandsamtes, im Zusammenhang mit der Trauung Feststellungen
über allfällige Auswirkungen der Eheschliessung bezüglich Erwerb oder Verlust der ausländi-
schen Staatsangehörigkeit der Ehegatten zu treffen.

5.7.7 Ehefähigkeitszeugnisse

Ein für die Trauung einer Schweizer Bürgerin oder eines Schweizer Bürgers im Ausland not-
wendiges Ehefähigkeitszeugnis wird auf Gesuch beider Verlobten ausgestellt. Zuständigkeit
und Verfahren richten sich sinngemäss nach den Vorschriften über das Vorbereitungs-
verfahren für eine Eheschliessung in der Schweiz (Art. 62 - 69 ZStV); Besteht kein Wohnsitz in
der Schweiz, so ist das Zivilstandsamt des Heimatortes der Braut oder des Bräutigams zustän-
dig. Das Ehefähigkeitszeugnis ist 6 Monate gültig.

5.7.8 Trauung

Die Trauung kann frühestens zehn Tage und spätestens drei Monate, nachdem der Entscheid
über das positive Ergebnis des Vorbereitungsverfahrens mitgeteilt wurde, stattfinden. Ist die
Frist von drei Monaten abgelaufen, muss ein neues Vorbereitungsverfahren durchgeführt wer-
den. An Sonntagen und an den am Amtssitz des Zivilstandsamtes geltenden allgemeinen Fei-
ertagen dürfen keine Trauungen stattfinden.

Ist die oder der Verlobte in Todesgefahr und ist zu befürchten, dass die Trauung bei Beachtung
der Frist von zehn Tagen nicht mehr möglich ist, so kann das Zivilstandsamt auf ärztliche Be-
stätigung hin die Frist verkürzen oder die Trauung unverzüglich vornehmen (Nottrauung). Zu-
ständig dafür ist das Zivilstandsamt, welches das Vorbereitungsverfahren durchgeführt hat, o-
der das Zivilstandsamt, das die Verlobten für die Trauung gewählt haben.

Die Trauung findet im Trauungslokal des Zivilstandskreises statt, den die Verlobten gewählt
haben. Weisen die Verlobten nach, dass es für sie offensichtlich unzumutbar ist, sich in das
Trauungslokal zu begeben, so kann die Trauung in einem andern Lokal (z.B. in der Wohnung
eines der Verlobten) stattfinden.

Wurde das Vorbereitungsverfahren in einem anderen Zivilstandskreis durchgeführt, so haben
die Verlobten die Trauungsermächtigung vorzulegen.
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Die Trauung ist öffentlich und findet in Anwesenheit von zwei mündigen und urteilsfähigen Zeu-
ginnen oder Zeugen statt, welche die Verlobten zu stellen haben. Für die Zeuginnen und Zeu-
gen bestehen keinerlei Ausschliessungsgründe der Verwandtschaft.

Aus Ordnungsgründen kann die Zahl der an der Trauung teilnehmenden Personen beschränkt
werden. Wer die Trauhandlung stört, wird durch die Zivilstandsbeamtin oder durch den Zivil-
standsbeamten weggewiesen.

Die Trauung mehrerer Paare zur gleichen Zeit darf nur erfolgen, wenn alle Verlobten damit ein-
verstanden sind.

Die Trauung wird vollzogen, in dem die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte an die
Braut und den Bräutigam einzeln die Frage richtet:

"N.N., ich richte an Sie die Frage: Wollen Sie mit M.M. die Ehe eingehen?"

"M.M., ich richte an Sie die Frage: Wollen Sie mit N.N. die Ehe eingehen?"

Haben beide die Frage bejaht, so erklärt die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte:

"Da Sie beide meine Frage bejaht haben, ist Ihre Ehe durch Ihre beidseitige Zustimmung ge-
schlossen."

Unmittelbar nach der Trauung wird der vorbereitete Beleg für die Erfassung der Trauung von
den Ehegatten, den Zeuginnen oder Zeugen und der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstands-
beamten unterzeichnet.
Eine religiöse Eheschliessung darf vor der Ziviltrauung nicht durchgeführt werden. Eine in der
Schweiz vollzogene religiöse Eheschliessung hat rechtlich keine Wirkung.

Die Eheschliessung wird im Zivilstandskreis beurkundet, in dem die Trauung erfolgt ist. Nach
der Beurkundung meldet das Zivilstandsamt die Eheschliessung der Einwohnerkontrolle (Se-
dexmeldung / elektronische Mitteilung) des Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes der Ehegatten
und der gemeinsamen Kinder. Eine weitere Meldung geht an das Staatssekretariat für Migrati-
on SEM, wenn es sich bei einem Ehegatten um eine Asylsuchende, eine vorläufig aufgenom-
mene oder eine als Flüchtling anerkannte Person handelt. Das Bundesamt für Statistik BFS
und die AHV werden mit einer elektronischen Mitteilung bedient.

5.8 Vorverfahren und Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft

5.8.1 Gesuch

Die beiden Partnerinnen oder Partner reichen das Gesuch beim zuständigen Zivilstandsamt
ein. Partnerinnen oder Partner, die sich im Ausland aufhalten, können das Gesuch durch Ver-
mittlung der zuständigen Vertretung der Schweiz einreichen.

Zuständig für die Durchführung des Vorverfahrens ist:

1. das Zivilstandsamt am schweizerischen Wohnsitz einer der Partnerinnen oder eines der
Partner;

2. das Zivilstandsamt, das die Eintragung durchführen soll, wenn beide Partnerinnen oder
Partner im Ausland wohnen und eine oder einer von ihnen das Schweizer Bürgerrecht be-
sitzt.

Ein nachträglicher Wohnsitzwechsel hebt die einmal begründete Zuständigkeit nicht auf.

Schwebt die eine Partnerin oder der eine Partner in Todesgefahr, so kann die Zivilstandsbeam-
tin oder der Zivilstandsbeamte am Aufenthaltsort dieser Person auf ärztliche Bestätigung hin
das Vorverfahren durchführen und die Eintragung der Partnerschaft vornehmen.
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Dem Gesuch sind folgende Dokumente beizulegen:

- Ausweise über den aktuellen Wohnsitz;
- Dokumente über Geburt, Geschlecht, Namen, Abstammung, Zivilstand (Partnerinnen oder
Partner, die in eingetragener Partnerschaft gelebt haben oder verheiratet gewesen sind: Da-
tum der Auflösung der eingetragenen Partnerschaft oder der Eheauflösung) sowie Heimat-
orte und Staatsangehörigkeit, wenn die Angaben über den aktuellen Personenstand im Per-
sonenstandsregister noch nicht beurkundet worden sind oder wenn die abrufbaren Daten
nicht richtig, nicht vollständig oder nicht auf dem neusten Stand sind.

Partnerinnen oder Partner ohne schweizerische Staatsangehörigkeit legen zusätzlich ein Do-
kument zum Nachweis der Rechtmässigkeit ihres Aufenthalts in der Schweiz bis zum voraus-
sichtlichen Zeitpunkt der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft bei.

5.8.2 Erklärungen betreffend die Voraussetzungen der eingetragenen Partnerschaft

Die beiden Partnerinnen oder Partner erklären vor der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivil-
standsbeamten, dass:

1. die Angaben im Gesuch und die vorgelegten Dokumente auf dem neusten Stand, vollstän-
dig und richtig sind;

2. sie weder durch leibliche Abstammung noch durch Adoption miteinander in gerader Linie
verwandt und keine Geschwister oder Halbgeschwister sind;

3. sie keine eingetragene Partnerschaft oder bestehende Ehe verschwiegen haben.

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte macht die Partnerinnen oder Partner darauf
aufmerksam, dass die Begründung der eingetragenen Partnerschaft ihren freien Willen voraus-
setzt, und ermahnt die Partnerinnen oder Partner zur Wahrheit, weist sie auf die Straffolgen ei-
ner falschen Erklärung hin und beglaubigt ihre Unterschriften.

5.8.3 Prüfung des Gesuchs

Das Zivilstandsamt prüft nebst den allgemeinen Prüfpunkten, ob:

1. das Gesuch in der richtigen Form eingereicht worden ist;
2. die nötigen Dokumente und Erklärungen vorliegen;
3. die Voraussetzungen für die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft erfüllt sind (Art.
3,4 und 26 PartG: Identität; Volljährigkeit; Urteilsfähigkeit; keine durch Verwandtschaft, ein-
getragene Partnerschaft oder bestehende Ehe begründeten Eintragungshindernisse);

4. die Partnerinnen oder Partner ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässi-
gen Aufenthalt in der Schweiz nachgewiesen haben.

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte stellt das Ergebnis des Vorverfahrens fest.
Sind alle Voraussetzungen erfüllt, so eröffnet das Zivilstandsamt den Partnerinnen oder Partner
den Entscheid, dass die Beurkundung stattfinden kann. Es vereinbart die Einzelheiten des Voll-
zugs oder verweist das Paar an das Zivilstandsamt, das es für die Beurkundung gewählt hat.
Sind die Voraussetzungen nicht erfüllt, bleiben erhebliche Zweifel bestehen oder vermögen die
Partnerinnen oder Partner ohne schweizerische Staatsangehörigkeit ihren rechtmässigen Auf-
enthalt in der Schweiz nicht nachzuweisen, so verweigert das Zivilstandsamt die Beurkundung.

5.8.4 Ausländische Staatsangehörige

Das Zivilstandsamt tritt auf das Gesuch nicht ein, wenn eine der Partnerinnen oder einer der
Partner offensichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmungen über
Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umgehen will. Der Entscheid
über die Verweigerung der Beurkundung wird den Verlobten schriftlich und mit Rechtsmittelbe-
lehrung mitgeteilt.
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Besteht ein Verdacht, dass die eingetragene Partnerschaft erzwungen wurde, muss das Zivil-
standsamt der zuständigen Behörde Anzeige erstatten. Im Kanton Aargau ist die Oberstaats-
anwaltschaft zuständig.

5.8.5 Wirkungen der Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft

Das Eingehen einer eingetragenen Partnerschaft hat keinen Einfluss auf die Namensführung.
Jede Partnerin/jeder Partner behält ihren/seinen Familiennamen. Das Paar kann jedoch erklä-
ren, dass es nach der eingetragenen Partnerschaft einen gemeinsamen Familiennamen führen
möchte. Als gemeinsamer Familienname kann nur der Ledigname der einen Partnerin oder der
Ledigname des einen Partners gewählt werden.

Die eingetragene Partnerschaft hat keinen Einfluss auf das Kantons- und Gemeindebürger-
recht. Gehen zwei Schweizerinnen oder Schweizer die eingetragene Partnerschaft ein, behält
jede/jeder ihre/seine bisherigen Kantons- und Gemeindebürgerrechte.

5.8.6 Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft

Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft kann unmittelbar nach Mitteilung des Ent-
scheids über das positive Ergebnis des Vorverfahrens stattfinden; sie muss spätestens drei
Monate nach diesem Entscheid erfolgen. Ist die Frist von drei Monaten abgelaufen, muss ein
neues Vorverfahren durchgeführt werden. An Sonntagen und an den am Sitz des Zivilstands-
amtes geltenden allgemeinen Feiertagen dürfen keine Beurkundungen stattfinden.

Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft findet im Amtsraum des Zivilstandskreises
statt, den die Partnerinnen oder Partner gewählt haben. Weisen die Partnerinnen oder Partner
nach, dass es für sie offensichtlich unzumutbar ist, sich in den Amtsraum zu begeben, so kann
die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte die Beurkundung in einem anderen Lokal
durchführen.

Wurde das Vorverfahren in einem anderen Zivilstandskreis durchgeführt, so muss eine Er-
mächtigung zur Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft vorgelegt werden.

Die Beurkundung der eingetragenen Partnerschaft ist öffentlich. Die Zivilstandsbeamtin oder
der Zivilstandsbeamte kann die Zahl der teilnehmenden Personen aus Ordnungsgründen be-
schränken. Wer die Beurkundungshandlung stört, wird durch die Zivilstandsbeamtin oder durch
den Zivilstandsbeamten weggewiesen.

Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte beurkundet die übereinstimmende Erklärung
der beiden Partnerinnen oder Partnern, eine eingetragene Partnerschaft eingehen zu wollen.
Zu diesem Zweck lässt die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte die Partnerschafts-
erklärung von beiden Partnerinnen oder Partner unterzeichnen und beglaubigt die Unterschrif-
ten. Im Unterschied zur Eheschliessung wird die eingetragene Partnerschaft mit dem Unter-
zeichnen der Partnerschaftserklärung rechtskräftig und nicht mit dem JA-Wort.

5.9 Ausländische Geschäftsfälle

Ausländische Entscheidungen und Urkunden über den Personen- und Familienstand dürfen nur
auf Verfügung der Aufsichtsbehörde im Zivilstandswesen beurkundet werden. Der Heimatkan-
ton ist zuständig für Personen mit schweizerischer Staatsangehörigkeit oder für ausländische
Personen, wenn die Beurkundung familienrechtliche Wirkungen für eine Person mit schweizeri-
scher Staatsangehörigkeit hat. Sonst ist für ausländische Personen der Wohnsitzkanton zu-
ständig oder der Kanton, in dem anschliessend eine weitere Amtshandlung vorzunehmen ist.
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5.10 Erklärung zum Nachweis nicht streitiger Angaben

5.10.1 Bedeutung

Im Personenstandsregister darf nur eingetragen werden, was nachgewiesen ist. Ordentlicher-
weise werden die Personalien mittels Dokumenten belegt. Es kommt aber immer wieder vor,
dass von einem Zivilstandsfall betroffene Personen, namentlich ausländische Staats-
angehörige, aussagen, sie könnten die erforderlichen Urkunden nicht beibringen. Unter gewis-
sen Voraussetzungen dürfen fehlende Dokumente mit Bewilligung der Zivilstandsaufsicht durch
Erklärungen gegenüber dem Zivilstandsamt ersetzt werden.

5.10.2 Gesuch an die Zivilstandsaufsicht

Das betroffene Zivilstandsamt richtet ein Gesuch an die Zivilstandsaufsicht. In der Gesuchsbe-
gründung sind die Angaben über den Personenstand und welche Urkunden fehlen, zu bezeich-
nen, und es ist darzulegen,

1. dass die zur Mitwirkung verpflichtete Person nachgewiesen hat, dass es ihr nach hinrei-
chenden Bemühungen unmöglich oder unzumutbar ist, die entsprechenden Urkunden zu
beschaffen,

2. dass die Angaben nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen und Informationen nicht
streitig sind und

3. dass die Identität der betroffenen Person nachgewiesen ist (gültiger Pass oder Identitätskar-
te); Ausländerausweise, Führerausweise etc. sind Legitimationsdokumente und keine Identi-
tätsausweise

Der Gesuchsantrag lautet, es sei der Nachweis der durch Dokumente nicht rechtsgenüglich be-
legten Angaben über den Personenstand durch Abgabe einer Erklärung beim Zivilstandsamt zu
bewilligen.

5.10.3 Verfahren

Nach Vorliegen der Bewilligung der Zivilstandsaufsicht ermahnt die Zivilstandsbeamtin oder der
Zivilstandsbeamte die erklärende Person zur Wahrheit, weist sie auf die Straffolgen einer fal-
schen Erklärung hin und beglaubigt ihre Unterschrift.



24

Modul 24 24 | 22 Ausgabe Januar 2016

6 Bekanntgabe der Daten auf Anfrage

6.1 Form und Beweiskraft

Im Unterschied zum Grundbuch und zum Handelsregister sind die Zivilstandsregister nicht öf-
fentlich. Demgemäss besteht kein Anspruch auf Einsicht in die Register. Die Bekanntgabe von
Personendaten erfolgt vielmehr durch Zivilstandsformulare. Wenn kein Zivilstandsformular zur
Verfügung steht, erfolgt die Bekanntgabe von Personendaten durch schriftliche Bescheinigun-
gen oder Bestätigungen. Von Belegen kann das Zivilstandsamt beglaubigte Kopien oder Ab-
schriften erstellen. Alle diese Dokumente werden datiert, durch die Unterschrift der Zivilstands-
beamtin/des Zivilstandsbeamten als richtig bescheinigt und mit dem Amtsstempel (Prägestem-
pel) versehen. In dieser Form haben die Dokumente dieselbe Beweiskraft wie die Datenträger
(Personenstandsregister Infostar und Belege), aus denen Personenstandsdaten bekannt gege-
ben werden.

Es dürfen keine mündlichen (insbesondere auch keine telefonischen) Auskünfte über Regis-
tereintragungen an Personen und Behörden ausserhalb des schweizerischen Zivilstandsdiens-
tes erteilt werden.

Eine Einsichtnahme ins Personenstandsregister Infostar durch Personen ausserhalb des
schweizerischen Zivilstandsdienstes ist nicht gestattet. In den alten Papierregistern dürfen je-
doch eigene Daten ohne Bewilligung der Aufsichtsbehörde ausnahmsweise eingesehen wer-
den, wenn eine Bekanntgabe von Personenstandsdaten durch Zivilstandsformulare oder
schriftliche Bescheinigungen oder Bestätigungen offensichtlich nicht zumutbar ist. Immerhin
sind die Vorschriften über den Schutz der Personendaten nicht mehr anwendbar bei:

- vor dem 1. Januar 1900 geführten Geburtsregistern;
- vor dem 1. Januar 1930 geführten Eheregistern;
- vor dem 1. Januar 1960 geführten Todesregistern;
- vor dem 1. Januar 1900 eröffneten Blättern im Bürgerregister.

6.2 An Gerichte und Verwaltungsbehörden

Die Zivilstandsämter geben schweizerischen Gerichten und Verwaltungsbehörden auf Verlan-
gen diejenigen Personenstandsdaten bekannt, welche diese zur Erfüllung ihrer gesetzlichen
Aufgaben unbedingt brauchen. Eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde zur Datenbekanntgabe
ist nicht erforderlich. Das Zivilstandsamt entscheidet in eigener Kompetenz.

6.3 An Private

Jede Person kann beim Zivilstandsamt des Ereignis- oder Heimatortes Auskunft über die Daten
verlangen, die über sie geführt werden. Ein Interessennachweis ist nicht erforderlich. Über Per-
sonenstandsdaten von anderen Personen hingegen wird nur Auskunft erteilt, wenn die Ge-
suchstellerin oder der Gesuchsteller ein unmittelbares und schutzwürdiges Interesse nachweist
und überdies die Beschaffung der Daten bei den direkt betroffenen Personen nicht möglich
oder offensichtlich nicht zumutbar ist. Eine Bewilligung der Aufsichtsbehörde zur Daten-
bekanntgabe ist nicht erforderlich. Das Zivilstandsamt entscheidet in eigener Kompetenz.

6.4 An Forschende

Wer Personenstandsdaten von anderen Personen für die Forschung benötigt, bedarf einer Be-
willigung der Aufsichtsbehörde. Die Forscherin oder der Forscher hat den Nachweis zu erbrin-
gen, dass die Beschaffung der Daten bei den direkt betroffenen Personen nicht möglich oder
offensichtlich nicht zumutbar ist. Ausserdem ist anzugeben, ob es sich um eine wissenschaftli-
che, nicht personenbezogene Forschung oder um eine personenbezogene Forschung, nament-
lich eine Familienforschung, handelt. Die Aufsichtsbehörde erteilt eine allfällige Bewilligung mit
den nötigen Auflagen zur Sicherung des Datenschutzes.
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6.5 An ausländische Behörden

Wenn ausländische Behörden Auskunft über Personenstandsdaten wünschen, müssen sie sich
zunächst an die Vertretung ihres Landes in der Schweiz wenden. Die ausländische Vertretung
ihrerseits darf sich nicht direkt an das zuständige schweizerische Zivilstandsamt halten. Viel-
mehr hat sie ein Gesuch an das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen EAZW zu rich-
ten. Wenn das Eidgenössische Amt für das Zivilstandswesen das Gesuch gutheisst, bestellt es
den entsprechenden Auszug direkt beim Zivilstandsamt. Dieses übermittelt das Dokument wie-
derum direkt dem Eidgenössischen Amt zuhanden der ausländischen Vertretung.


